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Mit der Publikation von Forschungsberichten will das IAB der Fachöffentlichkeit Einblick in 
seine laufenden Arbeiten geben. Die Berichte sollen aber auch den Forscherinnen und For-
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Zusammenfassung 

Zum 1. Januar 2015 wurde in Deutschland ein gesetzlicher Mindestlohn eingeführt. 
Der Arbeitsmarktspiegel beschreibt vor dem Hintergrund dieser Einführung wichtige 
Entwicklungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Während die Gesamtbeschäftigung 
in Deutschland weiterhin einem positiven Trend folgt, sank die Zahl der ausschließ-
lich geringfügig Beschäftigten zum Jahreswechsel 2014/2015 deutlich. Dieser 
Rückgang war in Branchen und Regionen mit niedrigem durchschnittlichem Lohnni-
veau am höchsten. Etwas mehr als die Hälfte des Rückgangs ist dadurch zu erklä-
ren, dass die betroffenen Personen direkt in ausschließlich sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung übergingen. Daneben verließen aber auch vermehrt Perso-
nen den Arbeitsmarkt bzw. tauchen in den Daten nicht länger auf. Übergänge in 
reine Arbeitslosigkeit spielen bei der Erklärung insgesamt eine eher untergeordnete 
Rolle.  

Die Zahl der Beschäftigten mit Bezug von SGB-II-Leistungen geht nach der Einfüh-
rung des Mindestlohns leicht zurück. In geringem Umfang steigen zum Jahreswech-
sel die Übergänge sowohl in reine Beschäftigung ohne weiteren Leistungsbezug als 
auch in reinen Leistungsbezug unter Wegfall der Beschäftigung. 

 

Abstract 

On January 1, 2015 a statutory minimum wage was introduced in Germany. The 
Arbeitsmarktspiegel shows several important developments of the German labour 
market since its introduction. While overall employment in Germany continues to 
show a positive trend, the number of exclusively marginal part-time employees 
drops markedly at the turn of the year. This effect is strongest in industries and re-
gions with a low average wage level. A little more than half of the decrease can be 
explained by persons changing directly into exclusively employment subject to social 
security. Yet, the data also show an increased amount of exits out of the labour 
market or at least out of the group of persons covered by the data. Transitions into 
unemployment play a rather secondary role in explaining the decline of marginal 
employment. 

The number of employees receiving additional benefits according to Social Code 
Book II slightly decreases after the introduction of the minimum wage. For this 
group, both the transitions into employment without benefit receipt as well as into 
exclusive benefit receipt are slightly increased. 

 

Dieses Gutachten wurde im Auftrag für das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les erstellt.  
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1 Einleitung und wichtigste Ergebnisse 
Zum 1. Januar 2015 wurde in Deutschland ein gesetzlicher Mindestlohn eingeführt. 
Der Arbeitsmarktspiegel beschreibt vor dem Hintergrund dieser Einführung wichtige 
Entwicklungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Er stützt sich auf einen neuartigen, 
vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung auf Grundlage der Datenbestän-
de der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) entwickelten, Datensatz. Dies 
erlaubt dem Arbeitsmarktspiegel, einen anderen, auf die Einführung des Mindest-
lohns zugeschnittenen Blickwinkel einzunehmen. Dadurch kann er Veränderungen 
aufzeigen, die bisher nicht dargestellt werden konnten. 

Dieser Bericht ist in erster Linie beschreibend und dient der frühzeitigen Information 
über neueste Arbeitsmarktentwicklungen. Er kann daher eine umfangreiche, wis-
senschaftliche Evaluation des Mindestlohngesetzes nicht ersetzen. Insbesondere 
mittel- bis langfristige Mindestlohneffekte können nicht abgeleitet werden. Dies ist 
bei der Diskussion der Ergebnisse zu beachten. 

Die Gesamtbeschäftigung in Deutschland stieg seit 2012 kontinuierlich an. Dieser 
Trend setzte sich auch nach der Einführung des Mindestlohns fort. Allerdings ging 
zum Jahreswechsel 2014/2015 die Zahl der ausschließlich geringfügig Beschäftig-
ten deutlich zurück (saisonbereinigt ca. 94 000 Personen). Dieser Rückgang war in 
Branchen und Regionen mit niedrigem durchschnittlichem Lohnniveau am höchsten. 
Etwas mehr als die Hälfte des Rückgangs ist dadurch zu erklären, dass die be-
troffenen Personen direkt in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung übergin-
gen, weitere 40 Prozent dadurch, dass Personen den Arbeitsmarkt verließen bzw. in 
der Datenbasis zum Arbeitsmarktspiegel nicht mehr geführt wurden. Übergänge in 
reine Arbeitslosigkeit spielen bei der Erklärung insgesamt eine eher untergeordnete 
Rolle. Der ebenfalls zu beobachtende Anstieg in der ausschließlich sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung ist aber zum Teil (ca. ein Drittel) auch dadurch zu 
erklären, dass bei Personen mit mehreren Jobs eine Nebenbeschäftigung wegfiel. 

Eine wichtige Rolle in der Mindestlohndiskussion spielen auch beschäftigte Leis-
tungsbezieher, also Personen, deren Arbeitseinkommen zur Sicherung eines gewis-
sen Lebensstandards nicht ausreicht. Ihre Zahl geht nach der Einführung des Min-
destlohns leicht zurück, wobei auch hier eine Verschiebung von Leistungsbezug mit 
geringfügig entlohnter Beschäftigung hin zu Leistungsbezug mit sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigung zu erkennen ist. In geringem Umfang stiegen zum 
Jahreswechsel aber auch die Übergänge sowohl in reine Beschäftigung ohne Leis-
tungsbezug als auch in Leistungsbezug ohne Beschäftigung. 

Hinsichtlich der Soziodemographie zeigt sich, dass die Entwicklung am Arbeitsmarkt 
nach Einführung des gesetzlichen Mindestlohns über fast alle betrachteten Alters-
gruppen und auch zwischen Männern und Frauen einen sehr ähnlichen Verlauf 
nimmt. 
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Der Arbeitsmarktspiegel deckt zum jetzigen Zeitpunkt Entwicklungen im ersten 
Halbjahr 2015 ab. Bei manchen der neuesten Bewegungen ist daher noch nicht 
abzuschätzen, ob es sich um kurzfristige und einmalige Ausschläge handelt, oder 
ob sich längerfristige Veränderungen und Trends ergeben. Der nächste Arbeits-
marktspiegel, der im Sommer 2016 erscheint, wird zu diesem Punkt genauere Aus-
kunft geben können. 

2 Ziele des Arbeitsmarktspiegels 
Durch das Tarifautonomiestärkungsgesetz bzw. das Mindestlohngesetz wurde zum 
1. Januar 2015 ein allgemeiner Mindestlohn in Deutschland eingeführt, der – von 
wenigen Ausnahmen abgesehen – flächendeckend 8,50 Euro beträgt. Der vorlie-
gende Bericht beschreibt die wichtigsten Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, die 
sich seit der Einführung des Mindestlohns ergeben haben, und die thematisch für 
die Diskussion um den Mindestlohn relevant sind. 

Der Arbeitsmarktspiegel dient zur Information des Gesetzgebers und der Öffentlich-
keit, kann und soll aber weder der Evaluation des Mindestlohngesetzes im Jahr 
2020 noch der laufenden Evaluation durch die Mindestlohnkommission vorgreifen. 
Er ist in seiner Natur nicht kausal zu interpretieren, sondern lediglich deskriptiv. Be-
urteilungen zur Wirkung des Mindestlohns allein auf Basis des Arbeitsmarktspiegels 
sollten vermieden werden. Insbesondere mittel- bis langfristige Mindestlohneffekte 
können nicht abgeleitet werden. 

Der Arbeitsmarktspiegel stützt sich auf einen neuartigen, vom Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) auf Grundlage der Datenbestände der Statistik 
der BA entwickelten Datensatz. Die so entstandenen Indikatoren bilden somit die 
Realität in gleicher Weise wie die Veröffentlichungen der Statistik der BA ab, neh-
men dabei jedoch einen anderen, auf die Einführung des Mindestlohns zugeschnit-
tenen Blickwinkel ein. Der Arbeitsmarktspiegel bildet somit eine wichtige Ergänzung 
zu den bekannten Veröffentlichungen und ermöglicht Einblicke in die neuesten Ent-
wicklungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt, die bislang nicht möglich waren. 

Basis der folgenden Analysen sind Zeitreihen, die die Entwicklung einer Vielzahl von 
Arbeitsmarktindikatoren vor und nach Einführung des Mindestlohns aufzeigen. Hier-
zu zählen insbesondere Indikatoren zu Beschäftigung und Nichtbeschäftigung, aber 
auch zu weiter aufgegliederten Arbeitsmarktzuständen, in denen sich Personen be-
finden können (z. B. Beschäftigung bei gleichzeitigem Leistungsbezug). Für beson-
ders relevante Untergruppen, die im Zuge der Mindestlohneinführung besondere 
Beachtung verdienen, etwa weil in diesen Gruppen der Anteil der voraussichtlich 
direkt vom Mindestlohn betroffenen Personen sehr hoch ist, oder weil in diesen 
Gruppen besondere Regelungen gelten, ist dabei eine Detailbetrachtung möglich. 
So erlaubt der Arbeitsmarktspiegel beispielsweise einen separaten Blick auf gering-
fügig Beschäftigte, Jugendliche oder Beschäftigte in Regionen und Branchen mit 
relativ niedrigem durchschnittlichem Lohnniveau. 
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Der vorliegende Bericht kann nur einen Bruchteil der Möglichkeiten abdecken und 
beschränkt sich daher auf eine Auswahl von Indikatoren, die besonders beachtens-
wert erscheinen. Über das mitgelieferte Datentool kann aber jederzeit das volle 
Spektrum des Arbeitsmarktspiegels abgerufen, aufbereitet, dargestellt und exportiert 
werden. 

Der Arbeitsmarktspiegel zielt darauf ab, eine hohe Aktualität der Daten, eine große 
Detailtiefe, aber auch eine hohe Qualität der statistischen Angaben zu erreichen. 
Aufgrund der Zeitverzögerungen im Meldeverfahren zur Sozialversicherung können 
im Arbeitsmarktspiegel jedoch keine aktuellen Zahlen zur Lohnentwicklung darge-
stellt werden. 

3 Kurzüberblick Aufbau und Inhalte 
Dieses Kapitel fasst Aufbau und Inhalte des Arbeitsmarktspiegels kurz zusammen. 
Eine ausführlichere Beschreibung findet sich in Kapitel 11. 

Der Arbeitsmarktspiegel gibt in mehreren thematischen Kapiteln einen Überblick 
über die Entwicklungen am Arbeitsmarkt nach Einführung des gesetzlichen Mindest-
lohns. In den folgenden zwei Themenblöcken wird zunächst der Verlauf von Be-
schäftigung und Nichtbeschäftigung dargestellt. Im Themenblock Beschäftigung 
wird aufgezeigt, wie sich die Beschäftigung insgesamt, aber insbesondere auch die 
verschiedenen Beschäftigungsformen (sozialversicherungspflichtig oder geringfügig 
entlohnt) über die Zeit entwickelt haben. Die betrachteten Kenngrößen sind dabei 
Bestände, also die absolute Anzahl an Personen, sowie Zu- und Abgänge, also die 
Anzahl der Personen, die zum Bestand einer Beschäftigungsform hinzukommen 
oder diesen verlassen. Im anschließenden Themenblock werden unterschiedliche 
Formen von Nichtbeschäftigung (Arbeitslosigkeit und Leistungsbezug) aufgezeigt. 

Nach der Betrachtung von Beständen sowie Zu- und Abgängen von Beschäftigten 
und Nichtbeschäftigten wird im folgenden Themenblock auf Übergänge am Arbeits-
markt eingegangen. Hier wird untersucht, welche individuellen Veränderungen von 
Beschäftigungsform oder Arbeitslosigkeit und Leistungsbezug hinter den beobachte-
ten Verläufen von Beständen oder Zu- und Abgängen stehen. Nähere Informationen 
zu Beständen, Zu-, Ab- und Übergängen finden sich in Abschnitt 11.2. 

Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Leistungsbezug sind keine sich gegenseitig 
ausschließenden Erwerbszustände, sondern können sich teilweise überschneiden. 
Der Arbeitsmarktspiegel verwendet zur leichteren Abgrenzung ein Konzept, das 
jede Person in einem von vier eindeutigen Arbeitsmarktzuständen verortet. Zu-
nächst wird grob unterschieden zwischen Beschäftigten und solchen Personen, die 
ausschließlich arbeitslos gemeldet sind und/oder Leistungen beziehen. Zu den Be-
schäftigten werden auch Personen gezählt, die ihre Beschäftigung parallel zu einer 
bestehenden Arbeitslosigkeit oder einem Leistungsbezug ausüben. Zur Gruppe der 
Nichtbeschäftigten zählen dementsprechend nur diejenigen Personen, die aus-
schließlich arbeitslos sind bzw. Leistungen beziehen. Da erwerbsfähige Leistungs-
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berechtigte im Rahmen des Arbeitsmarktspiegels von besonderer Bedeutung sind, 
wird sowohl bei Beschäftigung als auch bei Nichtbeschäftigung zusätzlich danach 
unterschieden, ob Leistungen nach SGB II bezogen werden. Die vier Zustände sind 
also definiert als Beschäftigte ohne Bezug von SGB-II-Leistungen (Zustand 1), be-
schäftigte SGB-II-Leistungsbezieher (Zustand 2), nicht beschäftigte Leistungsbezie-
her im Rechtskreis SGB II (Zustand 3) und nicht beschäftigte Arbeitslose/Leistungs-
bezieher im Rechtskreis SGB III (Zustand 4). Zur Betrachtung der Beschäftigungs-
entwicklung ist es oftmals sinnvoll, alle Beschäftigten in Anlehnung an die Statistik 
der Bundesagentur für Arbeit insgesamt darzustellen. Deshalb werden die Zustän-
de 1 und 2 in diesen Fällen nicht getrennt ausgewiesen, sondern als Beschäftigte 
insgesamt. Die detaillierte Abgrenzung der Arbeitsmarktzustände befindet sich in 
Abschnitt 11.1. 

In den ersten drei Themenblöcken zu Beschäftigung, Nichtbeschäftigung und Über-
gängen am Arbeitsmarkt wird zunächst die Entwicklung für Deutschland insgesamt 
dargestellt. Da Teilbereiche des Arbeitsmarkts unterschiedlich von der Mindest-
lohneinführung betroffen sein können, ermöglicht die Datenbasis des Arbeitsmarkt-
spiegels eine feingliedrige Untersuchung nach verschiedenen Personen-, Regions- 
oder Branchenmerkmalen. Hiervon werden im Arbeitsmarktspiegel einige ausge-
wählte Merkmale dargestellt. Wie diese Merkmale abgegrenzt werden, findet sich in 
Abschnitt 11.5. Die Kapitel 7 und 9 zeigen Entwicklungen in für den Mindestlohn 
relevanten Gruppen. Dazu gehören neben den Branchen mit Ausnahme vom Min-
destlohn auch solche, die in der Öffentlichkeit als Niedriglohnbranchen angesehen 
werden. Zudem werden durch externe Quellen Branchen und Kreise nach deren 
Lohnniveau in fünf Gruppen eingeteilt und im Hinblick auf die Einführung des Min-
destlohns untersucht. 

Der Darstellungszeitraum des 1. Arbeitsmarktspiegels erstreckt sich von Januar 
2012 bis August 2015. Für Mai bis August 2015 liegen noch keine endgültigen Da-
ten zu Beschäftigten vor. Für diese Monate werden auf Grundlage der noch unvoll-
ständigen Datenbasis Hochrechnungen durchgeführt, sofern Qualitätsindikatoren 
dem nicht entgegensprechen. Zur Kennzeichnung werden hochgerechnete Werte 
als gestrichelte Linien dargestellt. Details zum Hochrechnungsverfahren befinden 
sich in Abschnitt 11.7 sowie im Datenanhang. 

Der Arbeitsmarktspiegel baut auf dem Datenbestand der Statistik der Bundesagen-
tur für Arbeit auf. Da sein Fokus auf der Entwicklung von Beschäftigung, Arbeitslo-
sigkeit und Leistungsbezug nach Einführung des gesetzlichen Mindestlohns liegt, 
wird in einigen Punkten jedoch bewusst von der Logik der amtlichen Statistik abge-
wichen, um zum einen eine ganzheitliche Betrachtung des Arbeitsmarktstatus von 
Personen zu ermöglichen und um zum anderen spezielle Teilgruppen des Arbeits-
markts näher zu beleuchten. Die Unterschiede zwischen Arbeitsmarktspiegel und 
Statistik der BA finden sich in Abschnitt 11.3. 
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4 Beschäftigung 
4.1 Gesamtüberblick 
Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland am 1. Januar 2015 
fiel in eine Phase robusten wirtschaftlichen Wachstums. Das reale Bruttoinlandspro-
dukt wuchs 2014 um 1,6 Prozent, und auch die Prognosen für das Jahr 2015 waren 
im Vorfeld positiv und lagen im Bereich von 1,0 Prozent 1. Damit einher ging ein 
kontinuierlicher Anstieg der Beschäftigung, der aktuell anhält (vgl. Abbildung 4.1). 
Für Mai 2015 und aktuellere Monate liegen zwar noch keine endgültigen Daten vor, 
es lassen sich aber auf Basis der bislang eingegangenen Meldungen Hochrechnun-
gen erstellen. Diese sind als gestrichelte Linie dargestellt, die den vorhergesagten 
weiteren Verlauf beschreibt. Hochrechnungen sind zwar mit einer gewissen Unsi-
cherheit behaftet, die endgültigen Werte werden aber mit hoher Wahrscheinlichkeit 
(95 %) im schattierten Bereich liegen. 

Abbildung 4.1 
Beschäftigte und Beschäftigungsverhältnisse insgesamt (ohne kurzfristig  
Beschäftigte) 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
 
Da die Beschäftigungsentwicklung stark durch saisonale Schwankungen überlagert 
wird, enthält Abbildung 4.1 auch den saisonbereinigten Verlauf, wodurch der zu-
grundeliegende Trend besser erkennbar wird. So ist zu erkennen, dass die Ge-
samtbeschäftigung im Januar 2015 zwar gegenüber dem Vormonat gesunken ist, 
dies jedoch dem üblichen Saisonmuster einer in den Wintermonaten abnehmenden 

                                                 
1  Der Sachverständigenrat hat in seinem Jahresgutachten 2014/2015 zur Begutachtung 

der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung diese Prognose ausgegeben. 
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Beschäftigung entspricht. Die saisonbereinigte Verlaufslinie weist auf den ersten 
Blick keine auffällige Veränderung auf. 

Da einige Beschäftigte mehrere Beschäftigungsverhältnisse gleichzeitig ausüben, 
liegt die Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse etwa 8 Prozent über der Gesamtan-
zahl der Beschäftigten. Abbildung 4.1 zeigt aber auch, dass beide Kennzahlen einen 
sehr ähnlichen Verlauf aufweisen. Im Folgenden wird daher auf eine parallele Dar-
stellung verzichtet und der Fokus auf Beschäftigte gelegt. Beschäftigungsverhältnis-
se werden nur dann zusätzlich angesprochen, wenn dies sinnvoll erscheint. 

4.2 Entwicklung nach Beschäftigungsform 
Abbildung 4.1 lässt einerseits einen insgesamt positiven Beschäftigungstrend er-
kennen, verdeckt jedoch andererseits eine Entwicklung, die erst bei einer Unter-
scheidung von verschiedenen Beschäftigungsformen auffällt. Daher trennen Abbil-
dung 4.2, Abbildung 4.3 und Abbildung 4.4 die Beschäftigten in drei Gruppen: Aus-
schließlich sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, die also parallel keine gering-
fügig entlohnte Nebenbeschäftigung ausüben, ausschließlich geringfügig entlohnte 
Beschäftigte und Personen, die neben einer sozialversicherungspflichtigen Haupt- 
eine geringfügig entlohnte Nebenbeschäftigung ausüben. Es zeigt sich, dass sich 
der positive Trend der Vorjahre bei den nur sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten unvermindert fortsetzt. Bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit 
Nebenbeschäftigung ist Anfang 2015 höchstens ein kleiner Knick im sonst weiterhin 
positiven Trend zu sehen. 

Abbildung 4.2 
Ausschließlich sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (ohne geringfügig 
entlohnte Nebenbeschäftigung) 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel  
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Abbildung 4.3 
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit geringfügig entlohnter Neben-
beschäftigung 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
 
Abbildung 4.4 
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
 

2.100.000

2.200.000

2.300.000

2.400.000

2.500.000

A
nz

ah
l

01
/2

01
2

04
/2

01
2

07
/2

01
2

10
/2

01
2

01
/2

01
3

04
/2

01
3

07
/2

01
3

10
/2

01
3

01
/2

01
4

04
/2

01
4

07
/2

01
4

10
/2

01
4

01
/2

01
5

04
/2

01
5

07
/2

01
5

Saisonbereinigter Verlauf als dünne Linie dargestellt

4.800.000

4.900.000

5.000.000

5.100.000

A
nz

ah
l

01
/2

01
2

04
/2

01
2

07
/2

01
2

10
/2

01
2

01
/2

01
3

04
/2

01
3

07
/2

01
3

10
/2

01
3

01
/2

01
4

04
/2

01
4

07
/2

01
4

10
/2

01
4

01
/2

01
5

04
/2

01
5

07
/2

01
5

Saisonbereinigter Verlauf als dünne Linie dargestellt



IAB-Forschungsbericht 1/2016 14 

Die Beschäftigungsentwicklung bei den ausschließlich geringfügig entlohnten Be-
schäftigten unterscheidet sich deutlich von diesem Bild. Wie in Abbildung 4.4 zu 
erkennen ist, sinkt die Anzahl ausschließlich geringfügig entlohnter Beschäftigter 
bereits vor der Mindestlohneinführung etwas ab, zwischen 31.12.2014 und 
31.01.2015 dann noch einmal deutlich. Der Rückgang beträgt in diesem Monat 
knapp über 160 000 Personen (ca. 3,3 %), wovon etwa 94 000 (1,9 %) nicht durch 
saisonale Muster erklärt werden können. Zwar steigt zum Frühjahr die Anzahl der 
ausschließlich geringfügig entlohnten Personen wieder, jedoch bleibt diese Zunah-
me unterhalb der im Rahmen der saisonalen Entwicklung erwarteten Zunahme. 
Dies lässt sich am Verlauf der saisonbereinigten Linie erkennen, die weiterhin einem 
abnehmenden Trend folgt. Auch den vorläufigen Werten für Mai bis August zufolge 
schwächt sich der negative Trend bislang nicht ab. Für eine abschließende Beurtei-
lung gilt es aber auf die endgültigen Zahlen zu warten. 

Bei geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnissen ergibt sich ein ähnliches 
Bild (ohne Abbildung). Deren Zahl sinkt zum 31.01.2015 im Vergleich zum Vormo-
nat saisonbereinigt um etwa 112 000. Diese Zahl umfasst sowohl die Jobs von aus-
schließlich geringfügig Beschäftigten als auch geringfügige Beschäftigungsverhält-
nisse, die nur als Nebentätigkeit ausgeübt werden. Außerdem gibt es in geringem 
Umfang Personen, die ohne Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze mehrere 
geringfügig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse ausüben. 

4.3 Beschäftigte SGB-II-Leistungsbezieher 
In der Diskussion um die Mindestlohneinführung wurde auch die Gruppe der Be-
schäftigten thematisiert, deren Erwerbseinkommen nicht zur Sicherung des Lebens-
unterhalts ausreicht. In Abbildung 4.5 wird daher die Entwicklung der beschäftigten 
SGB-II-Leistungsbezieher im Zeitverlauf dargestellt, wobei nach Beschäftigungsform 
unterschieden wird. Die starken saisonalen Schwankungen werden dabei herausge-
rechnet, um die relevanten Veränderungen nicht zu überlagern. Dabei wird zwi-
schen Personen unterschieden, die zusätzlich zu einer sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigung oder zu einer geringfügig entlohnten Beschäftigung Leistungen 
beziehen. Es zeigt sich einerseits ein Rückgang der Anzahl an geringfügig entlohn-
ten Beschäftigten mit SGB-II-Leistungsbezug, der bereits Ende 2014 einsetzt und 
besonders deutlich zur Jahreswende auftritt, andererseits eine Zunahme der aus-
schließlich sozialversicherungspflichtig beschäftigten Leistungsbezieher, die aber 
zum Jahreswechsel weniger markant ausfällt. Insgesamt sinkt die Zahl beschäftigter 
Leistungsbezieher zum 31.01.2015 saisonbereinigt um etwa 12 000. 
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Abbildung 4.5 
Beschäftigte SGB-II-Leistungsbezieher (Zustand 2) nach Beschäftigungsform 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
 

Diese Entwicklung birgt einen Hinweis darauf, dass es mit Einführung des Mindest-
lohns zu einer Umwidmung von geringfügigen in sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigungsverhältnisse gekommen sein könnte. Diese Frage ist aber anhand der 
Beschäftigtenbestände nicht abschließend zu klären. Die Untersuchung von Bewe-
gungen im Allgemeinen, die im nächsten Abschnitt folgt, und die detaillierten Über-
gangsanalysen in Kapitel 6 befassen sich näher mit dieser Möglichkeit. 

4.4 Zu- und Abgänge 
Nachdem die Beschäftigtenzahlen einen ersten Eindruck der Entwicklung am Ar-
beitsmarkt vermittelt haben, kann die Betrachtung von Zu- und Abgängen weitere 
Erkenntnisse liefern. Insbesondere kann durch Berechnung von Bruttoveränderun-
gen geklärt werden, ob der deutliche Rückgang an ausschließlich geringfügig Be-
schäftigten durch einen verstärkten Abgang aus oder einen verringerten Zugang in 
Beschäftigung zu erklären ist. 

Abbildung 4.6 zeigt, dass im Zeitraum der Mindestlohneinführung die Zugänge in 
ausschließlich geringfügige Beschäftigung zunächst kaum reagieren, während die 
Anzahl der Abgänge im November und besonders im Januar saisonbereinigt deut-
lich erhöht ist. Der Rückgang geringfügig entlohnter Beschäftigter ist also in erster 
Linie durch verstärkte Abgänge erklärbar. Nach dieser ersten starken Reaktion ge-
hen im zweiten Quartal 2015 sowohl Zu- als auch Abgänge in ausschließlich gering-
fügige Beschäftigung deutlich zurück, was zu einer insgesamt niedrigeren Fluktuati-
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on führt. Abgänge bleiben jedoch auch im zweiten Quartal höher als Zugänge, was 
mit dem weiteren Rückgang geringfügig Beschäftigter in Abbildung 4.6 korrespon-
diert. 

Abbildung 4.6 
Zu- und Abgänge in ausschließlich geringfügige Beschäftigung 

 
Quelle:  Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
 

Abbildung 4.7 stellt Zu- und Abgänge für die Gruppe der ausschließlich sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten dar. Spiegelbildlich zu Abbildung 4.6 zeigt der Ver-
lauf der Abgänge aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung nach der Min-
destlohneinführung kein auffälliges Muster, wohingegen die Zugänge deutlich erhöht 
sind. Dies impliziert einen ungewöhnlich starken Anstieg dieser Beschäftigungsform, 
der jedoch in Abbildung 4.2 aufgrund der Größe der Gesamtbeschäftigung in dieser 
Gruppe nicht besonders auffällt. 

Betrachtet man die Zu- und Abgänge aus den beiden Beschäftigungsformen ge-
meinsam, verstärkt sich der Eindruck, dass in größerem Maße geringfügige Be-
schäftigung in sozialversicherungspflichtige umgewandelt worden sein könnte. Al-
lerdings ist hier noch nicht ersichtlich, in welche Form von Beschäftigung oder 
Nichtbeschäftigung diese Personen tatsächlich übergehen. Dieser Frage widmet 
sich Kapitel 6. 
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Abbildung 4.7 
Zu- und Abgänge in ausschließlich sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
 

Für die Gruppe der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit geringfügig ent-
lohnter Nebenbeschäftigung lassen sich zwei gegenläufige Effekte erkennen (vgl. 
Abbildung 4.8). Zum einen steigt zum 31.01.2015 die Anzahl der saisonbereinigten 
Abgänge.2 Parallel sind jedoch auch vermehrte Zugänge in diese Beschäftigungs-
form zu verzeichnen. Der Bestand in dieser Gruppe verändert sich daher saisonbe-
reinigt kaum (vgl. Abbildung 4.3). Auch hier kann eine Betrachtung der Übergänge 
zwischen Beschäftigungsformen weitere Erkenntnisse liefern (vgl. Kapitel 6). 

                                                 
2  Auch Anfang 2012 zeigen sich erhöhte Abgänge wegen überdurchschnittlich hoher Ab-

gänge im Februar. Die Abgänge im Januar 2012 weisen hingegen ein im Saisonverlauf 
übliches Niveau auf. 
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Abbildung 4.8 
Zu- und Abgänge in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit gering-
fügig entlohnter Nebenbeschäftigung 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
 
5 Nichtbeschäftigung 
Bevor im nächsten Kapitel die Veränderungen in der Beschäftigung weiter unter-
sucht werden, wird ein Blick auf die Personen geworfen, die nach dem integrierten 
Arbeitsmarktkonzept des Arbeitsmarktspiegels als Nichtbeschäftigte gelten. Perso-
nen, die nicht beschäftigt sind, werden dabei in zwei Arbeitsmarktzustände geglie-
dert. Zu diesen Zuständen gehören zum einen jene, die im Rechtskreis SGB II Leis-
tungen beziehen (Zustand 3), und zum anderen Arbeitslose und/oder Leistungsbe-
zieher im Rechtskreis SGB III, die weder beschäftigt sind noch Leistungen nach 
SGB II beziehen (Zustand 4). Dabei ist zu betonen, dass sich diese Abgrenzung klar 
von den offiziellen Definitionen von Arbeitslosigkeit sowie Leistungsbezug im SGB II 
bzw. SGB III unterscheidet und damit ein direkter Vergleich mit den Zahlen der Sta-
tistik der BA nicht möglich ist (vgl. auch Kapitel 11.3). 

Die Entwicklung am Arbeitsmarkt zeigt in den letzten Jahren einen deutlichen Rück-
gang der Arbeitslosigkeit. So sank die Arbeitslosenquote von durchschnittlich 7 Pro-
zent in 2012 auf 6,7 Prozent in 2014. Dieser Trend geht einher mit dem Rückgang 
der reinen Leistungsbezieher im SGB II (vgl. Abbildung 5.1). Die Anzahl an Perso-
nen in Zustand 3 verringerte sich in den letzten Jahren kontinuierlich und liegt seit 
Anfang 2014 bei etwas über 3 Millionen ausschließlichen Leistungsbeziehern. Nach 
Einführung des Mindestlohns scheint sich diese Zahl nicht deutlich zu ändern. 
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Abbildung 5.1 
Nicht beschäftigte Leistungsbezieher im SGB II (Zustand 3) 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
 

Ein ähnliches Bild zeigt sich für Personen in Arbeitslosigkeit und/oder SGB-III-
Leistungsbezug (Abbildung 5.2). In diesem Zustand befinden sich für den gesamten 
Betrachtungszeitraum – von saisonalen Schwankungen abgesehen – weniger als 
900 000 Personen. Zwischen 2007 und 2010 lag diese Zahl hingegen im Durch-
schnitt saisonbereinigt bei über einer Millionen Personen (hier nicht dargestellt). 
Saisonbereinigt finden auch hier nach Mindestlohneinführung keine auffälligen Ent-
wicklungen statt. 

In Abbildung 5.3 sowie Abbildung 5.4 sind die Zu- und Abgänge für Zustand 3 und 4 
abgebildet. Für Zustand 3 (Abbildung 5.3) sind von Mitte 2013 bis Mitte 2014 die 
Abgänge größer als die Zugänge, was ein Rückgang der SGB-II-Leistungsbezieher 
in diesem Zeitraum bedeutet. Für Zustand 3 sind in Bezug auf die Zu- und Abgänge 
keine Auffälligkeiten zu beobachten. In Abbildung 5.4 kann der Rückgang an Ar-
beitslosen/SGB-III-Beziehern ab Herbst 2014 gesehen werden. Hier sind die sai-
sonbereinigten Abgänge größer als die Zugänge und zeichnen somit den Trend aus 
Abbildung 5.2 nach. 
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Abbildung 5.2 
Arbeitslose und/oder Leistungsbezieher im SGB III (Zustand 4) 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
 

Abbildung 5.3 
Zu- und Abgänge in SGB-II-Leistungsbezug (Zustand 3) 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
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Abbildung 5.4 
Zu- und Abgänge in Arbeitslosigkeit und/oder Leistungsbezug im SGB III  
(Zustand 4) 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
 

6 Übergänge am Arbeitsmarkt 
Die Untersuchungen in Kapitel 4 legen nahe, dass nach Einführung des Mindest-
lohns in gewissem Umfang geringfügig entlohnte in sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung umgewandelt wurde. Zur Überprüfung bzw. Bestätigung dieser Ver-
mutung können die individuellen Übergänge von Beschäftigten herangezogen wer-
den. Hierfür wird im Folgenden dargestellt, welche Wechsel zwischen den Beschäf-
tigungsformen stattfinden, das heißt welche individuellen Übergänge hinter den auf 
Gesamtebene beobachteten Zu- und Abgängen stehen. 

6.1 Übergänge aus ausschließlich geringfügig entlohnter Be-
schäftigung 

Betrachtet man die Übergänge zwischen ausschließlich geringfügig entlohnter und 
ausschließlich sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, so zeigt sich, dass zum 
31.01.2015 tatsächlich vermehrt Übergänge aus geringfügig entlohnter in sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung zu verzeichnen sind (vgl. Abbildung 6.1). Deren 
Anzahl fällt dabei etwa doppelt so hoch aus wie auf Basis vergangener Werte zu 
erwarten. Umgekehrt lässt sich für die Übergänge aus sozialversicherungspflichtiger 
in ausschließlich geringfügige Beschäftigung keine Veränderung des Trends fest-
stellen. Dies bedeutet, dass eine ungewöhnlich hohe Zahl an Beschäftigten, die 
noch im Dezember 2014 geringfügig entlohnt wurden, im Januar 2015 auf eine so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigung gemeldet waren. 
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Abbildung 6.1 
Übergänge zwischen ausschließlich sozialversicherungspflichtiger und aus-
schließlich geringfügig entlohnter Beschäftigung 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
 

Dieser Übergang erklärt den Rückgang der geringfügig entlohnten Beschäftigung 
nach der Mindestlohneinführung aber nicht vollständig. Um dies zu verdeutlichen, 
spaltet Abbildung 6.2 alle Abgänge aus ausschließlich geringfügiger Beschäftigung 
insgesamt (gestrichelte Linie) in die verschiedenen Übergänge in andere Beschäfti-
gungsformen bzw. Arbeitsmarktzustände auf. Dies sind neben den Übergängen in 
ausschließlich sozialversicherungspflichtige Beschäftigung Übergänge in die Grup-
pe der im Nebenjob geringfügig entlohnt Beschäftigen sowie in Nichtbeschäftigung. 
Bei dem restlichen Teil der Abgänge handelt es sich um Personen, zu denen aus 
verschiedenen Gründen keine Beschäftigungs-, Arbeitslosigkeits- oder Leistungsbe-
zugsmeldung mehr vorliegt. Zu den möglichen Gründen gehören beispielsweise die 
Aufnahme einer Selbständigkeit, eine (vorübergehende oder dauerhafte) Nichter-
werbstätigkeit, eine Arbeitsaufnahme im Ausland oder Eintritt in den Ruhestand. Der 
Anteil der Abgänge mit unbekanntem Ziel beträgt im Zeitverlauf etwa die Hälfte aller 
Abgänge. 
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Abbildung 6.2 
Ab- und Übergänge aus ausschließlich geringfügig entlohnter Beschäftigung 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
 
Tabelle 6.1 vergleicht nochmals explizit die verschiedenen Übergangsarten im Ja-
nuar 2015 mit den Vorjahreswerten. Am deutlichsten stechen wiederum die Über-
gänge in ausschließlich sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hervor, die sich 
mit etwas mehr als 50 000 zusätzlichen Übergängen etwa verdoppeln. Die Abgänge 
mit unbekanntem Ziel sind zwar unterproportional zum Gesamtanstieg erhöht, als 
größte Gruppe machen sie aber dennoch ca. 40 Prozent des Anstiegs im Vergleich 
zum Vorjahr aus. Die anderen Gruppen weisen entweder keine bzw. nur eine ge-
ringfügige Erhöhung auf. 

Tabelle 6.1 
Ab- und Übergänge aus ausschließlich geringfügig entlohnter Beschäftigung zum 
31.01.2015 

Ab- und Übergänge 
Anzahl 

Personen 
zum 

31.01.2015 

Differenz 
zum 

31.01.2014 

Prozentuale 
Veränderung  

zum 
31.01.2014 

Übergänge in andere Beschäftigungsformen 
 

   
in ausschließlich sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 103 300 51 810 +101 % 
in im Nebenjob geringfügig entlohnte Beschäftigung 43 720 6 010 +16 % 

Übergänge in Arbeitslosigkeit/Leistungsbezug 
 

   
in ausschließlich SGB-II-Leistungsbezug 45 550 3 960 +10 % 
in ausschließlich Arbeitslosigkeit/Leistungsbezug SGB III 11 890 10 +0 % 

Ziel unbekannt 252 150 40 270 +19 % 

Abgänge aus ausschließlich geringfügig entlohnter Be-
schäftigung insgesamt 456 620 102 060 +29 % 

Quelle:  Datenbasis Arbeitsmarktspiegel  
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Insgesamt betrachtet lässt sich also festhalten, dass sich der Rückgang der aus-
schließlich geringfügig entlohnten Beschäftigung im Januar 2015 etwa zur Hälfte 
durch Übergänge in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und zu etwa 
40 Prozent durch Abgänge mit unbekanntem Ziel erklären lässt. 

Die vermehrten Übergänge aus ausschließlich geringfügig entlohnter Beschäftigung 
in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung führen zu einer Zunahme sozialversi-
cherungspflichtiger Beschäftigung. Verglichen mit der Anzahl ausschließlich sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigter insgesamt fällt dieser Anstieg jedoch zwangs-
läufig gering aus, was den nahezu unveränderten Verlauf der Bestandskurve in Ab-
bildung 4.2 erklärt. Es kann jedoch beobachtet werden, dass die im Vergleich zum 
Vorjahr fast 100 000 zusätzlichen Zugänge in ausschließlich sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung nahezu komplett durch vermehrte Übergänge von aus-
schließlich (54 %) oder im Nebenjob geringfügig entlohnten Beschäftigten (34 %) zu 
erklären sind (vgl. Tabelle 6.2). Bei letztgenannter Gruppe ist zu bemerken, dass 
Übergänge sowohl einen Wegfall der geringfügigen Nebenbeschäftigung als auch 
eine Aufwertung des Nebenjobs über die Geringfügigkeitsgrenze bedeuten kann. 

Tabelle 6.2 
Zu- und Übergänge in ausschließlich sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
zum 31.01.2015 

Zu- und Übergänge 
Anzahl  

Personen 
zum 

31.01.2015 

Differenz 
zum 

31.01.2014 

Prozentuale 
Veränderung 

zum 
31.01.2014 

Übergänge aus anderen Beschäftigungsformen 
  

  
aus ausschließlich geringfügiger Beschäftigung 103 300 51 810 +101 % 
aus im Nebenjob geringfügig entlohnter Beschäftigung 177 230 33 360 +23 % 

Übergänge aus Arbeitslosigkeit/Leistungsbezug 
  

  
aus ausschließlich SGB-II-Leistungsbezug 44 980 3 320 +8 % 
aus ausschließlich Arbeitslosigkeit/Leistungsbezug SGB III 81 880 710 +1 % 

unbekannte Zugänge 181 930 7 640 +4 % 

Zugänge in ausschließlich sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung insgesamt 589 320 96 840 +20 % 

Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
 

Welche Form überwiegt, lässt sich im Rahmen des Arbeitsmarktspiegels nicht be-
antworten. 

6.2 Übergänge von beschäftigten SGB-II-Leistungsbeziehern 
Die Anzahl der in Zustand 2 definierten beschäftigten SGB-II-Leistungsbezieher 
sank nach der Mindestlohneinführung insgesamt ab (vgl. Abbildung 4.5), getrieben 
durch den Rückgang der Anzahl an ausschließlich geringfügig Beschäftigten. In der 
Mindestlohndiskussion spielt diese Personengruppe eine prominente Rolle, wobei 
Befürworter und Gegner des Gesetzes jeweils die Möglichkeit zur Beendigung des 
aufstockenden Leistungsbezuges oder die des Beschäftigungsverlusts besonders 
hervorheben. Die Übergangsanalysen im Arbeitsmarktspiegel erlauben es nun, zu 
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untersuchen, inwieweit beschäftigte SGB-II-Leistungsbezieher den Leistungsbezug 
in Richtung reine Beschäftigung verlassen oder ihre Beschäftigung beenden. In den 
Jahren 2012 bis 2014 betrug die Übergangsrate in reine Beschäftigung etwa 
5,6 Prozent, die in reinen Leistungsbezug etwa 4,5 Prozent. Abbildung 6.3 zeigt, 
dass direkt nach Mindestlohneinführung sowohl der Übergang in reine Beschäfti-
gung (Zustand 1) als auch der in reinen Leistungsbezug (Zustand 3) leicht erhöht 
war, wobei die absoluten Erhöhungen (ca. 3 000 bzw. ca. 7 000 zusätzliche Über-
gänge) gemessen an den absoluten Beständen relativ gering sind. Dem Anstieg 
beim Übergang in reinen Leistungsbezug folgt ab Februar ein Rückgang, der zu-
nächst anzuhalten scheint. Ob es sich hierbei um einen Vorzieheffekt oder einen 
längeren Trend handelt, ist noch nicht abzusehen. 

Abbildung 6.3 
Übergänge von beschäftigten SGB-II-Leistungsbeziehern (Zustand 2) in reine 
Beschäftigung (Zustand 1) und reinen SGB-II-Leistungsbezug (Zustand 3) 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
 

Während die Entwicklungen bei den beschäftigten SGB-II-Leistungsbeziehern (Zu-
stand 2) auf kurzfristige Auswirkungen der Mindestlohneinführung schließen lassen, 
sind die Übergänge für Beschäftigte ohne zusätzlichen Leistungsbezug (Zustand 1) 
insgesamt unauffällig (ohne Darstellung). 

7 Entwicklungen für ausgewählte Merkmale 
In allen bisherigen Darstellungen wurden jeweils die Entwicklungen für Deutschland 
insgesamt aufgezeigt. Je nach Region, Wirtschaftszweig, Beruf oder Personen-
merkmalen können jedoch unterschiedliche Grade an Betroffenheit von der Einfüh-
rung des gesetzlichen Mindestlohns vorliegen. Zur Untersuchung solcher möglicher 
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Unterschiede werden im Folgenden ausgewählte Teilgruppen des Arbeitsmarkts 
einzeln betrachtet und verglichen. Zunächst ist der Blickwinkel auf Personenmerk-
malen der Beschäftigten (Alter, Geschlecht, Beruf). In den darauffolgenden beiden 
Kapiteln werden die Entwicklungen in verschiedenen Branchen (Kapitel 8) und Re-
gionen (Kapitel 9) nachgezeichnet. 

7.1 Geschlecht 
Die Entwicklung von Männern und Frauen in ausschließlich geringfügig entlohnter 
Beschäftigung ist in den letzten Jahren sehr unterschiedlich, wie der saisonbereinig-
te und indexierte3 Verlauf in Abbildung 7.1 zeigt. Während die Beschäftigung bei 
den Frauen auf hohem Niveau stabil bzw. leicht rückläufig ist, nimmt sie bei den 
Männern bis 2014 deutlich zu. Zum Jahreswechsel sinkt die Anzahl von Männern 
und Frauen in geringfügig entlohnter Beschäftigung dann in ähnlichem Verhältnis. 
Da rund zwei Drittel der geringfügig entlohnten Beschäftigten Frauen sind, fällt der 
absolute Rückgang unter den weiblichen Beschäftigen jedoch größer aus. Ob nach 
diesem Strukturbruch der bisherige, längerfristige Trend bei Männern und Frauen 
wieder einsetzt, ist noch nicht abschließend erkennbar. 

Abbildung 7.1 
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte nach Geschlecht 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
 
7.2 Alter 
Betrachtet man die Entwicklung ausschließlich geringfügig entlohnter Beschäftigung 
nach Altersgruppen, so lässt sich zunächst erkennen, dass die 25- bis 50-Jährigen 

                                                 
3  Erläuterungen zur Indexierung finden sich in Kapitel 11.7. 
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als einzige Subgruppe bereits vor der Mindestlohneinführung einen klar negativen 
Trend vorweisen (vgl. Abbildung 7.2). Für alle Altersgruppen zeigt sich der bekannte 
Rückgang geringfügig entlohnter Beschäftigter zum 31.01.2015. Einzig bei den un-
ter 18-Jährigen ist die Beschäftigtenzahl schon vor dem Jahreswechsel deutlich 
rückläufig (etwa 5 %), was auf einen vorgezogenen Effekt hindeuten könnte. Hier ist 
zu beachten, dass die unter 18-Jährigen nur eine kleine Teilgruppe der geringfügig 
entlohnten Beschäftigten insgesamt darstellen. Der indexierte Verlauf zeigt die rela-
tive Entwicklung innerhalb einer Altersgruppe auf und lässt keinen zahlenmäßigen 
Vergleich zwischen den Altersgruppen zu. 

Abbildung 7.2 
Entwicklung ausschließlich geringfügig entlohnter Beschäftigter nach Alters-
gruppen 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
 
7.3 Berufe 
Abbildung 7.3 zeigt, in welchen Berufsgruppen die Anzahl ausschließlich geringfügig 
Beschäftigter zum 31.01.2015 am stärksten sinkt. Demgegenüber zeigt Abbildung 
7.4 die Berufe, in denen die meisten Übergänge dieser Beschäftigungsform aus 
ausschließlich geringfügig entlohnter in ausschließlich sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung stattfinden. Die Angaben beziehen sich jeweils auf die saisonberei-
nigten Veränderungen. Ein Vergleich der Abbildungen zeigt, dass in den Berufen mit 
den meisten Abgängen aus ausschließlich geringfügiger Beschäftigung auch die 
meisten Übergänge in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stattfinden. Dies 
stärkt die Vermutung, dass nach Einführung des gesetzlichen Mindestlohns eine 
vermehrte Umwandlung bestehender Beschäftigungsverhältnisse in sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung stattfindet. Allerdings betragen die Übergänge in aus-
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schließlich sozialversicherungspflichtige Beschäftigung maximal die Hälfte der Ab-
gänge aus ausschließlich geringfügig entlohnter Beschäftigung insgesamt. 

Abbildung 7.3 
Berufe mit den stärksten Nettoabgängen an ausschließlich geringfügig Be-
schäftigten zum 31.01.2015 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
 
Abbildung 7.4 
Berufe mit den stärksten Übergängen aus ausschließlich geringfügiger in 
ausschließlich sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zum 31.01.2015 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel  
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8 Entwicklungen im Branchenvergleich 
In diesem Kapitel wird die Beschäftigungsentwicklung in verschiedenen Branchen 
einander gegenübergestellt. Zunächst werden Branchen gruppiert nach durch-
schnittlichem Lohnniveau betrachtet (Abschnitt 8.1). Darauffolgend wird die Be-
schäftigungsentwicklung in ausgewählten Niedriglohnbranchen in Abschnitt 0 dar-
gestellt. 

8.1 Branchen gruppiert nach Lohnniveau 
Dieser Abschnitt vergleicht die Beschäftigungsentwicklung in Branchen mit ver-
schiedenen durchschnittlichen Lohnhöhen. Dazu wurden Wirtschaftszweige nach 
der in ihnen gezahlten durchschnittlichen Entlohnung sortiert und in fünf Gruppen 
mit etwa gleichgroßer Beschäftigungszahl eingeteilt. Die Einteilung erfolgte auf Ba-
sis der Integrierten Erwerbsbiographien für das Jahr 2013 (siehe Kapitel 11.5).4 Ab-
bildung 8.1 zeigt die Entwicklung der saisonbereinigten Gesamtbeschäftigung im 
Zeitverlauf, getrennt nach den fünf definierten Lohngruppen. Die Entwicklung ist  
– bis auf vereinzelte Ausnahmen – über den gesamten Zeitraum hinweg positiv.5 

Abbildung 8.1 
Beschäftigte insgesamt, Branchen gruppiert nach Lohnniveau 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel  

                                                 
4  Eine detailliertere Beschreibung findet sich in Kapitel 5 des Dokuments Datenanhang.  
5  Beim sprunghaften Rückgang der Beschäftigungszahlen zwischen August und Septem-

ber 2012 in Branchen mit niedrigem Lohnniveau bei gleichzeitiger Zunahme der Beschäf-
tigungszahlen in Branchen mit eher niedrigem Lohnniveau handelt es sich um einen sta-
tistischen Effekt. Dieser Effekt kommt durch den Wechsel der Branchenklassifikation vie-
ler Betriebe zustande und nicht durch ökonomische Faktoren. 
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Insgesamt scheint der Verlauf für Branchen mit hohem sowie mit niedrigem Lohnni-
veau weitestgehend parallel zu verlaufen. Eine Veränderung zu Beginn des Jahres 
2015 ist in dieser Darstellung auf Ebene der Gesamtbeschäftigung noch nicht zu 
erkennen. Ein anderes Bild zeigt sich hier für die in Abbildung 8.2 dargestellten aus-
schließlich geringfügig entlohnten Beschäftigten. Ab Ende 2014 ist die Beschäfti-
gung für alle Branchen rückläufig. Dabei fällt auf, dass der Rückgang bei Niedrig-
lohn- im Gegensatz zu Hochlohnbranchen besonders stark ausfällt. Um den Rück-
gang geringfügiger Beschäftigung bei gleichzeitig kaum veränderter Gesamtbe-
schäftigung nachvollziehen zu können, zeigt Abbildung 8.3 die saisonbereinigten 
und indexierten Übergänge aus ausschließlich geringfügiger in ausschließlich sozi-
alversicherungspflichtige Beschäftigung. Es lässt sich erkennen, dass in allen fünf 
definierten Gruppen eine stark erhöhte Anzahl an Übergängen Anfang 2015 stattfin-
det. Der Effekt ist in Niedriglohnbranchen besonders stark ausgeprägt. 

Abbildung 8.2 
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte nach Branche (Branchen 
gruppiert nach Lohnniveau) 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
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Abbildung 8.3 
Übergang aus ausschließlich geringfügiger Beschäftigung nach Branche 
(Branchen gruppiert nach Lohnniveau) in ausschließlich sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung  

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
 

8.2 Ausgewählte Niedriglohnbranchen 
Nach dem Vergleich von Branchen nach durchschnittlichem Lohnniveau werden in 
diesem Abschnitt ausgewählte Niedriglohnbranchen betrachtet. Im Fokus stehen 
dabei einzelne Branchen, die bereits im Vorfeld der Mindestlohneinführung wegen 
möglicher Beschäftigungsverluste im Gespräch waren.6 Näher betrachtet werden 
die folgenden Branchen:  

▪ Einzelhandel (ohne Handel mit Kfz) 

▪ Betrieb von Taxis 

▪ Private Wach- und Sicherheitsdienste 

▪ Gastronomie 

Abbildung 8.4 zeigt die Beschäftigungsentwicklung für die ausgewählten Niedrig-
lohnbranchen. Es zeigt sich ein klarer Unterschied in der Beschäftigungsentwicklung 
zwischen den betrachteten Branchen. Diese Unterschiede finden sich über den ge-
samten Betrachtungszeitraum, scheinen aber besonders seit Anfang 2015 stärker 
auszufallen. Während die Branchen Private Wach- und Sicherheitsdienste sowie 

                                                 
6  Die Auswahl beschränkt sich auf diejenigen Niedriglohnbranchen, die über den Wirt-

schaftszweig abgegrenzt werden können. 
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Gastronomie eine positive Beschäftigungsentwicklung verzeichnen, steigt die Be-
schäftigung im Einzelhandel weniger stark. Für Betriebe von Taxis ist ein Beschäfti-
gungsrückgang zu Jahresbeginn 2015 zu beobachten. 

Abbildung 8.4 
Beschäftigungsentwicklung für ausgewählte Branchen 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
 

Um den Rückgang in den Beschäftigungszahlen im Taxigewerbe näher zu betrach-
ten, zeigt Abbildung 8.5 die indexierte und saisonbereinigte Beschäftigungsentwick-
lung getrennt nach Beschäftigungsform. Es zeigt sich, dass nach dem 01.01.2015 
die ausschließlich geringfügige Beschäftigung abnimmt, während die ausschließlich 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zeitgleich steigt. Auch in der sozialver-
sicherungspflichtigen Beschäftigung mit Nebenjob steigt die Beschäftigung an, auch 
wenn die Entwicklung hier etwas unklarer ist. Dies deutet darauf hin, dass auch im 
Taxigewerbe geringfügige in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umgewan-
delt wurde. Die Tatsache, dass die Beschäftigung im Taxigewerbe insgesamt jedoch 
leicht rückläufig ist, legt nahe, dass diese Umwandlung nicht für alle Beschäftigten 
stattfand. 
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Abbildung 8.5 
Beschäftigungsentwicklung im Taxigewerbe nach Beschäftigungsform 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
 

8.3 Branchen mit Ausnahmeregelungen beim Mindestlohn 
Neben der Beschäftigungsentwicklung in ausgewählten Niedriglohnbranchen ist 
auch die Entwicklung in Branchen, in denen eine vorübergehende Ausnahme vom 
Mindestlohn gilt bzw. galt, von Interesse. In diesen Branchen war eine Bezahlung 
unter dem Mindestlohn auch nach dem 01.01.2015 zulässig. Dies sind die Branchen 
Land- und Forstwirtschaft/Gartenbau, Friseurhandwerk, Fleischwirtschaft, Arbeit-
nehmerüberlassung sowie Textil- und Bekleidungsindustrie. Die Branche Wäscher-
eidienstleistungen im Objektkundengeschäft wird nicht betrachtet, da sich diese in 
den Daten nur schwer von anderen Wäschereidienstleistungen unterscheiden lässt. 

Während in den genannten Branchen zum Januar 2015 eine Bezahlung unter Min-
destlohn zulässig war, gab es in einigen ebenfalls Änderungen im branchenspezifi-
schen Mindestlohn zur Jahreswende. So wurde in der Land- und Forstwirtschaft/ 
Gartenbau sowie für die Textil- und Bekleidungsindustrie zum Januar 2015 ein all-
gemeinverbindlicher, branchenspezifischer Mindestlohn eingeführt. Auch wenn die-
ser Mindestlohn unter 8,50 Euro lag, könnte es auch hier zu einem Wegfall gering-
fügiger Beschäftigung kommen. In der Fleischwirtschaft wurde im August 2014 ein 
branchenspezifischer Mindestlohn eingeführt, der zum Dezember 2014 leicht erhöht 
wurde. 

Im Friseurhandwerk sowie der Arbeitnehmerüberlassung gab es mindestens in den 
vier Monaten vor bis sieben Monate nach der Einführung des allgemeinen Mindest-
lohns keine Anpassungen der branchenspezifischen Lohnuntergrenze. Im Vorfeld 
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liegt daher die Vermutung nahe, dass sich eventuelle Veränderungen in den Aus-
nahmebranchen je nach der Ausgestaltung der tariflichen Anpassungen von den 
Entwicklungen in den anderen Niedriglohnbranchen unterscheiden. 

Die Entwicklung der Gesamtbeschäftigung ist für alle Branchen mit Ausnahmerege-
lung in Abbildung 8.6 als Index abgebildet. Zwischen den Branchen zeigt sich ein 
großer Unterschied in der Entwicklung.  

Abbildung 8.6 
Entwicklung der Gesamtbeschäftigung in ausgewählten Branchen 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
 

Abbildung 8.7 zeigt die indexierte und saisonbereinigte Entwicklung der ausschließ-
lich geringfügig entlohnten Beschäftigung in verschiedenen Branchen. Auch hier fällt 
die Entwicklung sehr unterschiedlich aus. Dabei ist in der Textilwirtschaft – einer 
Branche die einen branchenspezifischen Mindestlohn zum Jahresanfang eingeführt 
hat – ein klarer Rückgang in der ausschließlich geringfügig entlohnten Beschäfti-
gung zu beobachten. Gleichzeitig ist in der Arbeitnehmerüberlassung, bei der es 
keine Erhöhung des Mindestlohns zu diesem Zeitpunkt gab, kein Beschäftigungs-
rückgang zu erkennen. Für die restlichen Branchen scheint es einen Rückgang zu 
geben, der von der Größenordnung her mit dem Rückgang bei Branchen ohne Aus-
nahmeregelung zu vergleichen ist. Für Land- und Forstwirtschaft/Gartenbau sowie  
– in geringerem Umfang – für die Fleischwirtschaft scheint hier die Erhöhung bzw. 
Einführung branchenspezifischer Mindestlöhne als Ursache naheliegend, wobei in 
der Fleischwirtschaft die Anpassung zeitlich verzögert zu den eigentlichen tariflichen 
Erhöhungen erst zum Jahreswechsel stattfindet. Für das Friseurgewerbe ist dieser 
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Erklärungsansatz schwieriger herzustellen, da keine unmittelbare Anpassung der 
Lohnuntergrenze um den Jahreswechsel herum erfolgte. 

Abbildung 8.7 
Entwicklung der ausschließlich geringfügig entlohnten Beschäftigung in aus-
gewählten Branchen 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
 

Um den Rückgang der geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnisse weiter zu 
analysieren, zeigt Abbildung 8.8 die Anzahl der Übergänge von ausschließlich ge-
ringfügig entlohnter in ausschließlich sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. 
Für diese Gruppe sind keine verlässlichen Hochrechnungen möglich, daher werden 
nur die Werte bis April 2015 ausgegeben. Während in der Fleischwirtschaft und 
Textilwirtschaft Anfang 2015 viele Übergänge stattfinden, finden in der Arbeitneh-
merüberlassung kaum mehr Übergänge als zu anderen Zeiträumen statt. Insgesamt 
scheint – erneut mit der Ausnahme des Friseurgewerbes – auch hier der Übergang 
in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse eher in Branchen statt-
zufinden, in denen eine Mindestlohnanpassung oder Einführung zum Jahreswechsel 
stattfand. 
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Abbildung 8.8 
Entwicklung der Übergänge aus ausschließlich geringfügig entlohnter in aus-
schließlich sozialversicherungspflichtige Beschäftigung für ausgewählten 
Branchen 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
 

9 Entwicklungen im regionalen Vergleich 
Dieses Kapitel betrachtet die Beschäftigungsentwicklung im regionalen Vergleich. 
Abbildung 9.1 zeigt dabei die unterschiedliche Entwicklung der ausschließlich ge-
ringfügig entlohnten Beschäftigung zwischen Ost- und Westdeutschland. Es zeigt 
sich, dass in den neuen Bundesländern – in denen ein niedrigeres Lohnniveau als in 
Westdeutschland herrscht – ein vergleichsweise stärkerer Rückgang stattfindet. Hier 
gilt zu beachten, dass die beiden Kurven aufgrund des Niveauunterschieds nicht 
zahlenmäßig miteinander vergleichbar sind und der Rückgang in Ostdeutschland in 
absoluten Zahlen geringer als in Westdeutschland ausfällt. Relativ zur Anzahl aus-
schließlich geringfügig entlohnter Beschäftigter zum 31.12.2014 sinkt jedoch der 
Bestand in Ostdeutschland mit -5,2 Prozent (ohne Saisoneffekte: ca. -3,9 %) um 
2 Prozentpunkte mehr als in Westdeutschland (-3 % / -1,6 %). Auf Ebene der ein-
zelnen Bundesländer zeigt sich nochmals der stärkere Rückgang ausschließlich 
geringfügig entlohnter Beschäftigter in den neuen Bundesländern. Die prozentualen 
Rückgänge im Vergleich zum Vormonat liegen zum 31.01.2015 saisonbereinigt zwi-
schen -1,2 Prozent in Bremen und -5,6 Prozent in Sachsen-Anhalt (siehe Abbildung 
9.2). 
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Abbildung 9.1 
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte in Ost- und Westdeutschland 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
 
Abbildung 9.2 
Rückgang ausschließlich geringfügig entlohnter Beschäftigung nach Bundes-
land in % des Vormonats 

 
 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel  
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Um unterschiedliche Entwicklungen zwischen Hochlohn- und Niedriglohnregionen 
näher zu betrachten, werden – analog zum Vorgehen bei der Brancheneinteilung im 
letzten Kapitel – Kreise nach der in ihnen gezahlten durchschnittlichen Entlohnung 
sortiert und in fünf etwa gleich große Gruppen eingeteilt. Die Gesamtbeschäftigung 
in Abbildung 9.3 entwickelt sich für diese Einteilung in allen Regionen ähnlich, eine 
Veränderung bei Einführung des Mindestlohns ist für keine Gruppe zu erkennen. 

Abbildung 9.3 
Beschäftigungsentwicklung für Lohnregionen (Regionen gruppiert nach Lohn) 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
 

Abbildung 9.4 zeigt die Beschäftigungsentwicklung für ausschließlich geringfügig 
entlohnte Beschäftigte. In allen regionalen Einteilungen ist die saisonbereinigte An-
zahl geringfügig entlohnter Beschäftigter seit Mindestlohneinführung rückläufig. In 
Regionen mit niedrigem Lohnniveau zeigt sich ein stärkerer prozentualer Rückgang 
als in Regionen mit hohem Lohnniveau. 

Die Übergänge aus ausschließlich geringfügig entlohnter in ausschließlich sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung sind in Abbildung 9.5 dargestellt. Für alle Re-
gionen findet ein Übergang besonders häufig zum Januar 2015 statt. Allerdings gibt 
es deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Lohnniveaus. In Regionen 
mit hohem Lohnniveau fällt die Anzahl der Übergänge im Januar 2015 um ungefähr 
50 Prozentpunkte höher aus als in den anderen Monaten. Die Anzahl der Übergän-
ge in Regionen mit niedrigem Lohnniveau ist hingegen im Januar 2015 um mehr als 
100 Prozentpunkte höher. Auch hier zeigt sich erneut ein Zusammenhang zwischen 
der vermuteten Mindestlohnbetroffenheit und der Anzahl an Übergängen. 
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Abbildung 9.4 
Entwicklung von ausschließlich geringfügig entlohnter Beschäftigung für 
Lohnregionen (Branchen gruppiert nach Lohn) 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
 
Abbildung 9.5 
Übergänge aus ausschließlich geringfügig entlohnter Beschäftigung in aus-
schließlich sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
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Eine weitere Möglichkeit, diesen Zusammenhang darzustellen, besteht darin, die 
einzelnen Bundesländer nach der relativen Veränderung der Abgänge aus aus-
schließlich geringfügiger Beschäftigung zu sortieren, und dieser die relative Verän-
derung der Umwandlungen gegenüberzustellen. Dies geschieht in Abbildung 9.6, 
wobei die Werte für Januar 2015 mit den Vorjahreswerten verglichen werden. Es 
zeigt sich, dass in Bundesländern mit besonders ausgeprägten Abgängen auch die 
Übergänge in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung höher ausfallen. Dies 
untermauert nochmals die Vermutung, dass hier direkte Umwandlungen von gering- 
in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stattgefunden haben. 

Abbildung 9.6 
Zusammenhang zwischen Abgängen aus ausschließlich geringfügig entlohn-
ter Beschäftigung und Umwandlungen in ausschließlich sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung zum 31.01.2015 im Vorjahresvergleich, nach Bundes-
ländern 

 
Quelle: Datenbasis Arbeitsmarktspiegel 
 

10 Zusammenfassung der Ergebnisse 
Die Gesamtbeschäftigung in Deutschland stieg seit 2012 kontinuierlich an. Dieser 
Trend setzte sich auch nach der Einführung des Mindestlohns fort. Allerdings ging 
zum Jahreswechsel 2014/2015 die Zahl der ausschließlich geringfügig Beschäftig-
ten deutlich zurück (saisonbereinigt ca. 94 000 Personen). Dieser Rückgang war in 
Branchen und Regionen mit niedrigem durchschnittlichem Lohnniveau am höchsten. 
Etwas mehr als die Hälfte dieses Rückgangs ist dadurch zu erklären, dass die be-
troffenen Personen direkt in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung übergin-
gen, weitere 40 Prozent dadurch, dass Personen in der Datenbasis zum Arbeits-
marktspiegel nicht mehr geführt wurden. Ob diese Personen weiterhin erwerbstätig 
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blieben bzw. dem Arbeitsmarkt zur Verfügung standen, bleibt unklar. Übergänge in 
reine Arbeitslosigkeit spielen bei der Erklärung insgesamt eine eher untergeordnete 
Rolle. Der ebenfalls zu beobachtende Anstieg in der ausschließlich sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung ist zum Teil (ca. ein Drittel) dadurch zu erklären, 
dass bei Personen mit mehreren Jobs eine Nebenbeschäftigung wegfiel. 

Eine wichtige Rolle in der Mindestlohndiskussion spielen auch beschäftigte Leis-
tungsbezieher, also Personen, deren Arbeitseinkommen zur Sicherung eines gewis-
sen Lebensstandards nicht ausreicht. Ihre Zahl geht nach der Einführung des Min-
destlohns leicht zurück, wobei auch hier eine Verschiebung von Leistungsbezug mit 
geringfügig entlohnter Beschäftigung hin zu Leistungsbezug mit sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigung zu erkennen ist. In geringem Umfang stiegen zum 
Jahreswechsel aber auch die Übergänge sowohl in reine Beschäftigung ohne weite-
ren Leistungsbezug als auch in reinen Leistungsbezug unter Wegfall der Beschäfti-
gung. 

Hinsichtlich der Soziodemographie zeigt sich, dass die Entwicklung am Arbeitsmarkt 
nach Einführung des gesetzlichen Mindestlohns über fast alle betrachteten Alters-
gruppen und auch zwischen Männern und Frauen einen sehr ähnlichen Verlauf 
nimmt. 

Der Arbeitsmarktspiegel deckt zum jetzigen Zeitpunkt Entwicklungen im ersten 
Halbjahr 2015 ab. Bei manchen der neuesten Bewegungen ist daher noch nicht 
abzuschätzen, ob es sich um kurzfristige und einmalige Ausschläge handelt, oder 
ob sich längerfristige Veränderungen und Trends ergeben. Der nächste Arbeits-
marktspiegel, der im Sommer 2016 erscheint, wird zu diesem Punkt genauere Aus-
kunft geben können. 

11 Aufbau und Inhalte im Detail 
Die folgenden Unterkapitel beschreiben Aufbau und Inhalte des Arbeitsmarktspie-
gels im Detail und gehen dabei auf die einzelnen Arbeitsmarktzustände (11.1), das 
Stichtagskonzept (11.2), die Unterschiede zur Statistik der BA (11.3), die Unter-
scheidung zwischen Beschäftigung und Beschäftigungsverhältnis (11.4) und auf die 
Merkmalsgruppen und deren Aggregation (11.5) ein. Abgeschlossen wird das Kapi-
tel mit der Beschreibung des Datentools (11.6) und der Darstellung der Hochrech-
nungen und Zeitreihen (11.7). 

11.1 Arbeitsmarktzustände 
Im Zentrum des Arbeitsmarktspiegels stehen die Person und deren Arbeitsmarktzu-
stand. Dieser wird aus der Bündelung sämtlicher vorhandener Arbeitsmarktinforma-
tionen über die Person ermittelt. Er setzt sich aus den Quellen der Statistik der BA 
zu Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Leistungsbezug (Arbeitslosengeld-Bezieher 
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im SGB III sowie erwerbsfähige Hilfebedürftige im SGB II) zusammen.7 Im Arbeits-
marktspiegel werden diese Quellen abgeglichen und zu einem bereinigten bzw. 
kombinierten Arbeitsmarktzustand zusammengeführt. 

Zunächst kann grob zwischen Beschäftigten und Nichtbeschäftigten unterschieden 
werden. Beschäftigte weisen mindestens ein sozialversicherungspflichtiges oder 
geringfügiges Beschäftigungsverhältnis auf.8 Ist eine Person nicht beschäftigt, ist 
aber in den Quellen zu Arbeitslosigkeit oder Leistungsbezug enthalten, wird sie in 
die Gruppe der Nichtbeschäftigten eingeordnet. Der Arbeitsmarktspiegel enthält 
somit nur solche Personen, die in einer der Quellen geführt sind.9 Um die Komplexi-
tät, die durch die Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten entsteht, zu beschränken, 
werden insgesamt vier separate Arbeitsmarktzustände unterschieden (vgl. Abbil-
dung 11.1). 

Abbildung 11.1 
Zustände und Übergänge im Arbeitsmarktspiegel 

 
Quelle: Eigene Darstellung 
 

                                                 
7  Ein genereller Überblick über die amtliche Arbeitsmarktstatistik findet sich bei der Statistik 

der BA unter http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-
Themen/Statistik-nach-Themen-Nav.html (Stand: November 2015). 

8  Kurzfristige Beschäftigung wird aufgrund der geringen Fallzahlen im Arbeitsmarktspiegel 
nicht dargestellt. 

9  Da Beschäftigung über die Meldung zur Sozialversicherung erfasst wird, können im Ar-
beitsmarktspiegel wie auch in der Beschäftigungsstatistik insbesondere Selbstständige 
und Beamte nicht berücksichtigt werden. Außerdem werden nur gemeldete Arbeitslose 
berücksichtigt. 

http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Statistik-nach-Themen-Nav.html
http://statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Themen/Statistik-nach-Themen-Nav.html


IAB-Forschungsbericht 1/2016 43 

Die Beschäftigten werden je nach Vorliegen eines parallelen SGB-II-Bezugs in die 
Zustände 1 (Beschäftigte ohne SGB-II-Leistungsbezug) und 2 (Beschäftigte mit 
SGB-II-Leistungsbezug) unterteilt. In Zustand 1 befinden sich ausschließlich Be-
schäftigte, die keine Leistungen nach SGB II beziehen. Personen, die meldepflichtig 
beschäftigt sind und gleichzeitig Leistungen im Rechtskreis SGB II beziehen, sind 
demgegenüber in Zustand 2 enthalten. Der Grund für diese Einteilung ist, dass für 
den Arbeitsmarktspiegel Personen im Rechtskreis SGB II im Vordergrund der Be-
trachtung stehen. In der öffentlichen Diskussion zum Mindestlohn stehen oftmals 
Beschäftigte mit parallelem SGB-II-Leistungsbezug, die umgangssprachlich als 
„Aufstocker“10 bezeichnet werden, im Mittelpunkt. Diese Gruppe wird daher als se-
parater Arbeitsmarktzustand ausgewiesen. 

Auch bei Vorliegen von Leistungsbezug im SGB III oder Arbeitslosigkeit werden 
Personen in die ersten beiden Zustände eingeteilt. Sowohl bei den Beschäftigten als 
auch bei den beschäftigten Leistungsbeziehern (Zustände 1 und 2) können somit 
Personen enthalten sein, die parallel einen Leistungsbezug nach SGB III oder einen 
Arbeitslosenstatus im Rechtskreis SGB III aufweisen. 

Die Nichtbeschäftigten werden je nach Bezug von SGB-II-Leistungen in Zustand 3 
und 4 unterteilt. In Zustand 3 werden diejenigen SGB-II-Leistungsbezieher ausge-
wiesen, die nicht gleichzeitig beschäftigt sind. In Zustand 4 werden schließlich Ar-
beitslose und Leistungsbezieher im Rechtskreis SGB III zusammengefasst, die we-
der beschäftigt sind noch Leistungen nach SGB II beziehen. 

11.2 Der Stock-Flow-Ansatz 
Die Arbeitsmarktzustände der Personen werden durch einen Stock-Flow-Ansatz 
dargestellt. Der Status einer Person am Arbeitsmarkt wird dazu jeweils mit Stichtag 
zum Monatsletzten ausgewertet. Bestände (Stocks) werden durch die absolute An-
zahl an Personen11 in einem bestimmten Arbeitsmarktzustand am Letzten eines 
Monats definiert. Um Veränderungen im Zeitablauf darzustellen, werden Zu- und 
Abgänge (Flows) berechnet. Zugänge sind definiert als die Summe an Personen im 
aktuellen Bestand, die nicht im Bestand des Vormonats enthalten waren. Dabei ist 
unerheblich, ob sie sich in einem der anderen definierten Arbeitsmarktzustände be-
fanden oder neu in den Daten sind. Als Abgänge werden entsprechend Personen 
ausgewiesen, die im Vergleich zum Vormonat nicht mehr im Bestand auftauchen. 

                                                 
10  Die Statistik der BA verwendet den Begriff Aufstocker abweichend zum umgangssprach-

lichen Gebrauch ausschließlich für Personen, die zusätzlich zum Arbeitslosengeld I Leis-
tungen der Grundsicherung nach SGB II beziehen (ALG-I-Aufstocker). Personen, die ihr 
Einkommen durch Leistungen der Grundsicherung aufstocken, werden als erwerbstätige 
Arbeitslosengeld-II-Bezieher bezeichnet. Abweichend zur Statistik der BA werden im Mo-
nitor beschäftigte Arbeitslosengeld-II-Bezieher ausgewiesen, Selbständige also nicht be-
rücksichtigt. Der Begriff Aufstocker wird aufgrund der verschiedenen Definitionen bzw. In-
terpretationen vermieden. 

11  Die hier beschriebene Logik kann auch für Beschäftigungsverhältnisse angewendet wer-
den. In Abschnitt 11.4 werden Beschäftigte und Beschäftigungsverhältnissen definiert. 
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Diese beiden Maße sind Bruttoveränderungen, da sie nicht miteinander verrechnet 
werden. Zieht man die Abgänge von den Zugängen ab, erhält man die Nettozugän-
ge (bzw. Nettoabgänge). Diese können auch direkt als Differenz zwischen den Be-
ständen zweier Stichtage berechnet werden. Die Betrachtung der Bruttoverände-
rungen ist jedoch oftmals informativer, da Nettoveränderungen keinen genauen Auf-
schluss über das Ausmaß der Fluktuation geben. 

Das Prinzip der Zu- und Abgänge wird ebenso für Übergänge zwischen zwei Ar-
beitsmarktzuständen angewendet. Bei den Übergängen wird dabei die Perspektive 
über den einzelnen Status hinaus erweitert und Veränderungen hinsichtlich Be-
schäftigungsform oder Arbeitslosigkeit und Leistungsbezug dargestellt. 

Bei den Übergängen zwischen den einzelnen Zuständen können Kombinationen 
entstehen, deren Aussagekraft gering ist. Dies gilt vor allem für Übergänge zwi-
schen den Nichtbeschäftigten, also zwischen Zustand 4 und den SGB-II-
Leistungsbeziehern in Zustand 3. Dies liegt daran, dass hier oft nur der Rechtskreis 
gewechselt wird, wenn der Anspruch auf Arbeitslosengeld I abläuft. Die für den Ar-
beitsmarktspiegel relevanten Übergänge werden in Abbildung 11.1 durch Pfeile 
symbolisiert. Dazu gehören vor allem Wechsel zwischen den Zuständen 1 bis 3, bei 
denen Beschäftigung und Leistungsbezug im SGB II im Zentrum stehen. Außerdem 
werden Übergänge zwischen Beschäftigten (Zustand 1) und Arbeitslosen und/oder 
Leistungsempfängern im Rechtskreis SGB III (Zustand 4) betrachtet. 

Zwischen den Zuständen 2 und 4 werden keine Übergänge ausgewiesen, da diese 
Art von Übergang in der Praxis von sehr geringer Bedeutung ist. Innerhalb der Be-
schäftigten kann auch der Übergang von beschäftigtem SGB-II-Leistungsbezug 
(Zustand 2) hin zu reiner Beschäftigung (Zustand 1) und umgekehrt gemessen wer-
den. 

Bei allen ausgewiesenen Bewegungen handelt es sich um die Veränderungen zwi-
schen den Beständen des jeweiligen Monatsletzten und dem Vormonatsletzten. 
Kurzfristige Zu- und Abgänge, die zwischen diesen Stichtagen stattfinden (z. B. An- 
und kurz darauf folgende Abmeldung einer Beschäftigung), werden im Arbeits-
marktspiegel nicht berücksichtigt. Die Gesamtzahl an Bewegungen wird dadurch 
etwas unterschätzt. 

11.3 Unterschiede zur Statistik der BA 
Zwischen dem Arbeitsmarktspiegel und den amtlichen Statistiken der Bundesagen-
tur für Arbeit gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Viele der aus der Statistik 
bekannten Zahlen finden sich nicht eins zu eins im Arbeitsmarktspiegel wieder und 
lassen sich auch nicht einfach aus den einzelnen Komponenten rekonstruieren. 
Dies ist keinem Qualitätsproblem auf Seiten der amtlichen Statistik oder des Ar-
beitsmarktspiegels zuzuschreiben, sondern das Ergebnis unterschiedlicher Zielset-
zungen der Messkonzepte. Für den Arbeitsmarktspiegel wurde eine andere Abgren-
zung gewählt, da sich dessen Ziele von der amtlichen Statistik unterscheiden. Die 
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Arbeitsmarktstatistiken der Bundesagentur für Arbeit sind durch das Sozialgesetz-
buch angeordnet und dienen der Einschätzung der Situation auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt und auf Teilarbeitsmärkten. Wichtige Kenngrößen sind zum Beispiel 
die Gesamtzahl der Beschäftigten, der Arbeitslosen oder der Leistungsbezieher je 
nach Rechtskreis. Der Arbeitsmarktspiegel soll hingegen vor dem Hintergrund der 
Mindestlohneinführung detaillierter und spezifischer als in der amtlichen Statistik 
üblich Statuswechsel auf dem Arbeitsmarkt abbilden. Hierzu ist es sinnvoll, den Ar-
beitsmarktzustand einer Person trennscharf abzugrenzen, um Überschneidungen 
und Doppelzählungen bei den Beständen und vor allem bei den Veränderungen zu 
vermeiden. Dies erleichtert die Interpretierbarkeit der Ergebnisse, insbesondere 
wenn einzelne Werte miteinander in Bezug gesetzt werden sollen. 

Datengrundlage 
Da der Arbeitsmarktspiegel auf der gleichen Datenbasis wie die Statistik der BA 
aufbaut, kann er im Hinblick auf die Definition von Beständen an Beschäftigten, Ar-
beitslosen und Leistungsbeziehern auf bereits bestehende Systematiken zurückgrei-
fen. Dadurch kann sichergestellt werden, dass Abweichungen zur Statistik der BA 
nur auftreten, wenn dies fachlich erwünscht ist. Dies ist insbesondere dann der Fall, 
wenn durch ein abweichendes Messkonzept der „Blickwinkel“ auf die Daten verän-
dert werden soll. Grundsätzlich bildet der Arbeitsmarktspiegel dabei jedoch die Rea-
lität in gleicher Weise wie die Veröffentlichungen der Statistik der BA ab. 

Abgrenzung  
Anhand von Abbildung 11.2 und Abbildung 11.3 lassen sich die Unterschiede bei 
der Abgrenzung der Arbeitsmarktstatus in der amtlichen Statistik und im Arbeits-
marktspiegel erkennen. Abbildung 11.2 stellt die vier verschiedenen Datenquellen 
dar, aus denen sich die wichtigsten amtlichen Statistiken der BA speisen. Eine Per-
son kann gleichzeitig in mehreren Quellen auftauchen, z. B. wenn sie sowohl ge-
ringfügig beschäftigt als auch arbeitslos gemeldet ist und zusätzlich Leistungen be-
zieht. Die Definition eines Übergangs von Arbeitslosigkeit in Beschäftigung ist somit 
schwierig abzugrenzen, da eine Person gleichzeitig beschäftigt und arbeitslos sein 
kann. Dies wird in diesem Fall durch Überlagerung bzw. Überschneidung von meh-
reren Quellen in Abbildung 11.2 verdeutlicht. Es entsteht somit eine Vielzahl von 
Kombinationen für den quellenübergreifenden Arbeitsmarktstatus. Eine verständli-
che Darstellung relevanter Übergänge wird dadurch erschwert. 
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Abbildung 11.2 
Überschneidung der Quellen der Statistik der BA12 

 
Quelle: Eigene Darstellung 
 
Abbildung 11.3 
Überschneidungsfreie Abgrenzung der vier Arbeitsmarktzustände im  
Arbeitsmarktspiegel 

 
Quelle: Eigene Darstellung  

                                                 
12  Die Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung der Quellenüberschneidung und 

der Abgrenzung der vier Arbeitsmarktzustände. Auf eine proportionsgetreue Darstel-
lungsweise wurde verzichtet. 
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Abbildung 11.3 zeigt dieselben Datenquellen wie Abbildung 11.2 jedoch nach der 
Bereinigung des Arbeitsmarktstatus und Zusammenfassung in die vier festgelegten 
überschneidungsfreien Arbeitsmarktzustände. Durch die eindeutige Zuordnung in 
wenige Zustände und die dadurch vermiedenen Überschneidungen verringert sich 
die Komplexität deutlich. Außerdem ist zu erkennen, dass sich durch das Zusam-
menfassen von zwei Zuständen im Arbeitsmarktspiegel die Datengrundlagen für die 
Beschäftigungsstatistik (Zustand 1 und 2) und die Statistik der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende im SGB II (Zustand 2 und 3) replizieren lassen. Die Arbeitslosen-
statistik und die Leistungsstatistik SGB III lassen sich hingegen im Rahmen des 
Arbeitsmarktspiegels nicht isoliert voneinander rekonstruieren. 

Einheitlicher Stichtag 
Der maßgebende Unterschied zur Statistik der BA ist das integrierte Datenkonzept 
des Arbeitsmarktspiegels. Während die Veröffentlichungen der Statistik der BA aus 
einer Reihe eigenständiger Säulen bestehen, werden im Arbeitsmarktspiegel alle 
Arbeitsmarktinformationen zusammen betrachtet. Die Statistik der BA weist bei-
spielsweise Zahlen zu Beschäftigung oder Arbeitslosigkeit getrennt und zu unter-
schiedlichen Stichtagen aus. Dadurch entstehen zwischen den Veröffentlichungen 
Unstimmigkeiten, die zwar für die Zwecke der statistischen Arbeitsmarktberichter-
stattung unbedeutend sind, aber dem Gesamtkonzept des Arbeitsmarktspiegels 
entgegenstehen würden. Das Problem hierbei ist, dass sich im Gegensatz zur Be-
schäftigungsstatistik bei den Statistiken zu Arbeitslosigkeit und Leistungsbezug der 
Berichtsmonat nicht mit dem kalendarischen Monat deckt. Während bei den Be-
schäftigten der Monatsletzte als Stichtag definiert ist, wird für die Arbeitslosen- und 
Leistungsstatistiken die Monatsmitte als Stichtag verwendet. Wollte man auf dieser 
Basis beispielsweise beschäftigte Leistungsbezieher identifizieren, wäre aufgrund 
der unterschiedlichen Stichtage unklar, ob getrennt identifizierte Zustände tatsäch-
lich parallel zueinander sind. 

Um einen über die Quellen eindeutigen Personenstatus widerspruchsfrei zu ermit-
teln, ist es deshalb notwendig, einheitliche Berichtszeiträume bzw. Berichtsstichtage 
zu schaffen. Da sich die ausgewiesenen Beschäftigtenzahlen mit denen der Statistik 
der BA decken sollen, wurde der Monatsletzte als einheitlicher Stichtag festgelegt. 

Wartezeiten 
Neben den unterschiedlichen Berichtszeitpunkten können allerdings auch unter-
schiedliche Wartezeiten bis zur Fixierung der Daten Abweichungen mit sich bringen. 
Wartezeiten sind grundsätzlich nötig, da aufgrund von Verzögerungen in den Melde-
flüssen oder nachträglich korrigierten Meldungen die zu erfassenden Datenbestän-
de erst nach einiger Zeit hinreichend vollständig sind. Wollte man etwa schon An-
fang Mai die Beschäftigung zum Stichtag Ende April ermitteln, wären die meisten 
relevanten An- und Abmeldungen noch gar nicht eingegangen. Je nach Datenquelle 
betragen die Wartezeiten bei der Statistik der BA daher mehrere Monate. 
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Die Beschäftigtendaten werden durch die Statistik der BA mit sechs Monaten War-
tezeit finalisiert veröffentlicht13, während die Daten zu gemeldeten Arbeitslosen di-
rekt nach Eingang und die zum Leistungsbezug erst nach zwei bzw. drei Monaten 
fixiert werden (vgl. Tabelle 11.1). Da der Arbeitsmarktspiegel im Gegensatz zur Sta-
tistik der BA Arbeitsmarktzustände quellenübergreifend definiert, werden keine 
Kennzahlen ohne Beschäftigungsinformation veröffentlicht. Deshalb wird auch bei 
Arbeitslosen und Leistungsbeziehern mindestens zwei Monate bis zur Erstellung der 
ersten vorläufigen Werte gewartet. 

Tabelle 11.1 
Wartezeiten im Vergleich 

Quelle 

Statistik der BA Arbeitsmarktspiegel 
Wartezeit in  

Monaten,  
fixierter Bestand 

Wartezeit in Monaten, 
vorläufiger Bestand 

(nur am aktuellen Rand) 

Wartezeit in  
Monaten, 

fixierter Bestand 
Referenz Beschäfti-

gungsstatistik 6 2 + 3 6 

Leistungsstatistik 
SGB II 3 2 3 

Leistungsstatistik 
SGB III 2 2 3 

Arbeitslosen-
statistik 0 2 3 

Quelle: Eigene Darstellung 
 

Bei Betrachtung der Beschäftigten sind zudem vorläufige Werte nach zwei und drei 
Monaten – wie auch bei der Statistik der BA14 – gegeben. Die Fixierung der Werte 
findet für Leistungsempfänger und Arbeitslose nach drei, für Beschäftigte nach 
sechs Monaten statt. 

In der Konsequenz resultieren die in der Datenbasis des Arbeitsmarktspiegels ge-
gebenenfalls zu messenden Abweichungen zum Bestand der Statistik der BA allein 
aus der Verschiebung des Stichtags bzw. einer dadurch indirekt bedingten abwei-
chenden Wartezeit. 

Einheitlicher Personenidentifikator 
Sehr geringe Abweichungen des Arbeitsmarktspiegels gegenüber der Statistik der 
BA können sich außerdem dadurch ergeben, dass unterschiedliche Identifikatoren 
verwendet werden, um Personen in den Daten abzugrenzen. Beispielsweise wird 
eine Person in der Beschäftigungsstatistik über die Sozialversicherungsnummer und 
in der Leistungsstatistik über die Kundennummer der BA identifiziert. Um über die 
einzelnen Datenquellen hinweg einen Personenstatus ermitteln und auswerten zu 
können, verwendet der Arbeitsmarktspiegel einen übergreifenden Personenidentifi-
kator, die sogenannte „Einheitliche Statistische Person“ der BA. Die dort enthaltene 

                                                 
13  Der Berichtsmonat Januar wird beispielsweise im Juli veröffentlicht. 
14  Bei der Statistik der BA werden bei den Beschäftigten die Bestände nach zwei und nach 

drei Monaten Wartezeit hochgerechnet. 
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Zuordnung kann sich über die Zeit ändern.15 Dadurch kann es in sehr geringem 
Umfang sowohl zu Personenzusammenlegungen als auch zu Splittungen, und damit 
zu marginalen Änderungen im Personenbestand kommen. 

Hochrechnungen 
Die Bundesagentur für Arbeit verwendet in den verschiedenen Bereichen der Ar-
beitsmarktstatistik teilweise unterschiedliche Hochrechnungsverfahren. Diese Lö-
sung wird im Arbeitsmarktspiegel vermieden, um den integrierten, quellenübergrei-
fenden Ansatz des Konzepts nicht zu stören. Weitere Details zum verwendeten Ver-
fahren enthält Abschnitt 11.7. 

11.4 Beschäftigte und Beschäftigungsverhältnisse 
Beschäftigungsdaten lassen sich auf Ebene der beschäftigten Person oder auf Ebe-
ne des Beschäftigungsverhältnisses darstellen. Ein Beschäftigungsverhältnis ist 
definiert als die Beschäftigung einer Person in einem sozialversicherungspflichtigen, 
geringfügig entlohnten oder kurzfristigen Beschäftigungsverhältnis oder einem Aus-
zubildendenverhältnis bei einem Arbeitgeber. Bei einem Wechsel des Arbeitgebers 
oder der Beschäftigungsform entsteht ein neues Beschäftigungsverhältnis (auch bei 
Auszubildenden nach Ende der Ausbildungszeit). Personen können auch mehrere 
parallele Beschäftigungsverhältnisse ausüben. Die Anzahl der Beschäftigungsver-
hältnisse ist im Durchschnitt etwa 8,4 Prozent höher (ohne kurzfristige Beschäfti-
gung) als die Anzahl der Beschäftigten (vgl. Abbildung 4.1). 

Beide Sichtweisen sind prinzipiell von Interesse. Zum einen muss die Entwicklung 
der entstehenden oder wegfallenden Beschäftigungsverhältnisse nachgebildet wer-
den, zum anderen interessiert aber ebenso, wie sich auf Ebene der Personen der 
Status der Beschäftigten verändert hat. Eine einseitige Fokussierung könnte Verän-
derungen verschleiern und zu Fehlinterpretationen führen. Bestes Beispiel hierfür 
ist, dass ein Rückgang der Anzahl an geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen 
nicht zwangsläufig auf einen negativen gesamtwirtschaftlichen Effekt schließen 
lässt. Es kann sich ebenso um eine Verschiebung in Richtung sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung oder eine Vermeidung von geringfügiger Mehrfachbeschäf-
tigung handeln. Insgesamt sind durch den geringen Prozentsatz an Mehrfachbe-
schäftigten die beiden Konzepte Beschäftigungsverhältnis und Beschäftigte aber 
überwiegend identisch. Aus diesem Grund wird im Arbeitsmarktspiegel die Entwick-
lung der Beschäftigungsverhältnisse nur auf Ebene von Deutschland insgesamt 
erläutert. Anschließend wird bei den Illustrationen nur noch von Beschäftigten aus-
gegangen, da der Arbeitsmarktzustand einer Person insgesamt mehr im Fokus steht 
(vgl. Zustand 2 Beschäftigte SGB-II-Leistungsbezieher). 

                                                 
15  Neuzuordnungen ergeben sich z. B. durch Korrektur einer Sozialversicherungsnummer 

oder der erfassten Personenangaben (Name oder Geburtstag). 
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11.5 Merkmalsgruppen und deren Aggregation 
Basisumfang 
Um ein detailliertes Bild der Arbeitsmarktsituation in einzelnen Teilbereichen des 
Arbeitsmarktes zu gewinnen, können Bestände, Veränderungen und Übergänge 
nach verschiedenen interessierenden Merkmalen untergliedert ausgewiesen wer-
den. 

Folgende Merkmalsebenen sind im Basisumfang darstellbar: 
▪ Beschäftigungsform (vgl. Anhang A1) 
▪ Geschlecht 
▪ Alterskategorie (vgl. Anhang A1) 
▪ Regionalinformation: Ost/West, Bundesland 
▪ Wirtschaftsklassifikation: Wirtschaftsabschnitt (vgl. Anhang A1) 
▪ Berufsklassifikation: Berufshauptgruppe (vgl. Anhang A1) 

Informationen zur Beschäftigungsform und Wirtschaftszweig sind nur bei den Be-
schäftigten gegeben.16 Informationen zu Region, Beruf, Alter und Geschlecht sind 
für Beschäftigte und Nichtbeschäftigte zu finden. 

Bei der Beschäftigungsform kann zwischen ausschließlich sozialversicherungs-
pflichtiger, im Nebenjob geringfügiger und ausschließlich geringfügiger Beschäfti-
gung unterschieden werden. Diese Unterscheidung kann sowohl bei Beschäftigten 
insgesamt als auch bei den beiden Beschäftigungszuständen (vgl. Abbildung 11.1) 
gemacht werden. Kurzfristige Beschäftigung wird aufgrund der geringen Fallzahlen 
im Arbeitsmarktspiegel nicht dargestellt. 

Spezialgruppen 
Die in diesem Abschnitt bisher beschriebenen Merkmalsebenen stellen den Basis-
umfang des Arbeitsmarktspiegels dar. Darüber hinaus befasst sich der Arbeits-
marktspiegel mit Gruppen, die vor dem Hintergrund der Mindestlohneinführung be-
sonders interessant sind. Hierzu wurden folgende Gruppierungen festgelegt: 

Ausgewählte Branchen17: 
▪ mit Ausnahmeregelungen beim Mindestlohn zum 01.01.2015 
▪ Niedriglohnbranchen 

Gruppiert nach Lohnniveau18: 
▪ Branchen gruppiert nach Lohnniveau (5 Lohngruppen) 
▪ Kreise gruppiert nach Lohnniveau (5 Lohngruppen) 

                                                 
16  Die vom Arbeitgeber übermittelten Arbeitnehmermeldungen zur Sozialversicherung ent-

halten den Wirtschaftszweig des meldenden Betriebs sowie die Form der Beschäftigung. 
17  Vgl. A2 und A3 im Anhang 
18  Vgl. Dokument Datenanhang 
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Diese Einteilungen werden extra ausgewiesen, da man erwarten könnte, dass sie 
bei der Einführung des Mindestlohns besondere Anpassungsprozesse durchlaufen. 
In den ausgewählten einzelnen Niedriglohnbranchen ist zu erwarten, dass der Min-
destlohn besonders stark bindet, und etwaige Beschäftigungsanpassungen (falls sie 
stattfinden) besonders stark ausfallen. Ähnliches gilt für die Gruppe der Branchen 
bzw. Regionen mit dem niedrigsten allgemeinen Lohnniveau vor der Mindest-
lohneinführung. Eine Einteilung nach Lohnniveau erfolgt dabei auf Basis der Inte-
grierten Erwerbsbiografien des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Da-
rin enthalten sind unter anderem Beschäftigungszeiten und Tagesentgelte für alle 
sozialversicherungspflichtig gemeldeten Personen in Deutschland. Aus diesen Da-
ten wurde das Bruttotagesentgelt für alle sozialversicherungspflichtigen Hauptbe-
schäftigungen zum Stichtag 30. Juni 2013 ausgewählt und für jede Branche/jeden 
Kreis der Durchschnittslohn pro Beschäftigungstag errechnet. Ein Tag Teilzeitbe-
schäftigung wurde dabei wie ein halber Tag Vollzeitbeschäftigung gewertet. Auf 
Basis dieses Durchschnittlohns wurden die Branchen/Kreise sortiert und in fünf 
Gruppen mit etwa gleicher Anzahl an Beschäftigten eingeteilt. Jede Gruppe steht 
damit für ein bestimmtes Lohnniveau, welches von „niedriges Lohnniveau“ bis „ho-
hes Lohnniveau“ reicht.19 

Bei Branchen mit Ausnahmeregelung zum 01.01.2015 könnte hingegen erwartet 
werden, dass Anpassungsprozesse zeitlich verschoben stattfinden. 

Im Basisumfang des Arbeitsmarktspiegels werden nur Wirtschaftsabschnitte be-
trachtet, die eine relativ hohe Aggregationsebene darstellen (vgl. Anhang A1). Be-
sonders vom Mindestlohn betroffene (oder ausgenommene) Branchen müssen aber 
zum Teil auf einer tieferen Ebene der Wirtschaftszweigklassifikation abgegrenzt 
werden (vgl. Anhang A2 und A3). Beispielsweise müssen Personen in der Fleisch-
wirtschaft auf Ebene der Wirtschaftsunterklasse (5-Steller) identifiziert werden. Über 
die verschiedenen Unterteilungen der Wirtschaftszweige können somit die interes-
sierenden Dimensionen festgelegt werden. 

Eine notwendige Einschränkung der auszuweisenden Merkmalskombinationen 
ergibt sich durch die verbleibenden Fallzahlen. Je detaillierter nach Merkmalen un-
terschieden wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass gegebene Werte anonymisiert 
werden müssen. Ein extremes Beispiel wäre die Ausweisung von Personen nach 
Arbeitsort auf Kreisebene und nach Alter. Aufgrund der schwierigen Darstellung 
einerseits und zu geringer Fallzahlen in den einzelnen Zellen andererseits (bei-
spielsweise 18-jährige geringfügig Beschäftigte in einem bevölkerungsarmen Land-
kreis) kann eine solche Darstellung im Arbeitsmarktspiegel nicht realisiert werden. 
Weitere Einzelheiten zu den darstellbaren Merkmalskombinationen enthält der fol-
gende Abschnitt 11.6. 

                                                 
19  Ein Abgleich mit der Verdienststrukturerhebung des Statistischen Bundesamtes ergab 

eine hohe Übereinstimmung hinsichtlich der resultierenden Gruppierungen. 
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11.6 Das Datentool 
Der Arbeitsmarktspiegel besteht aus dem vorliegenden Bericht und einem beglei-
tenden Datentool, das neben dem im Bericht enthaltenen Datenmaterial zusätzliche 
Indikatoren enthält, die das ganze Spektrum des Arbeitsmarktspiegels abdecken. 

Beschäftigungsform 
Prinzipiell können für die Zustände des Arbeitsmarktspiegels innerhalb des Daten-
tools Bestände, Veränderungen und Übergänge ausgewiesen werden. Dabei ist zu 
beachten, dass die Beschäftigten ohne SGB-II-Leistungsbezug in Zustand 1 nur 
eine Teilmenge der Beschäftigten insgesamt darstellen (vgl. Abbildung 11.1). Für 
die Darstellung der Gesamtbeschäftigung ist es daher nötig, Bestände sowie Zu- 
und Abgänge für die Summe der Zustände 1 und 2, das heißt für Beschäftigte mit 
oder ohne SGB-II-Leistungsbezug, auszuweisen. Um das Datentool einerseits mög-
lichst informativ zu gestalten, andererseits aber Redundanzen zu vermeiden, sind 
lediglich Informationen über die Beschäftigung insgesamt und über beschäftigte 
SGB-II-Leistungsbezieher (Zustand 2) direkt abrufbar. Dies bedeutet, dass für Be-
schäftigte ohne SGB-II-Leistungsbezug (Zustand 1) weder Bestände noch Zu- und 
Abgänge extra ausgewiesen werden. Dieser Zustand dient vor allem der Betrach-
tung von Übergängen von Beschäftigten in die anderen drei Arbeitsmarktzustände. 
Bestände und Zu- und Abgänge können aber dennoch bei Bedarf als Differenz aus 
den obigen Kategorien abgeleitet werden. 

Basisumfang 
Der Aufbau im Datentool folgt einer festgelegten Reihenfolge, die mithilfe der Über-
sicht in Tabelle 11.2 nachvollzogen werden kann. Bei den Beständen bzw. Zu- und 
Abgängen ist der Aufbau relativ ähnlich. Bei den Beschäftigten gibt es die in Ab-
schnitt 11.5 beschriebenen drei Beschäftigungskategorien auf Ebene 1. Bei den 
Nichtbeschäftigten in Zustand 3 und Zustand 4 existiert keine Beschäftigungsform, 
es werden auf Ebene 1 immer alle Personen ausgewählt. Die Merkmalsebenen 2 
und 3 gestalten sich für alle Zustände gleich. Der einzige Unterschied besteht darin, 
dass bei den Nichtbeschäftigten kein Wirtschaftsabschnitt vorhanden ist. Auf Ebe-
ne 2 steht immer der regionale Bezug (Auswahl von Ost- und Westdeutschland oder 
Bundesländer). Wird keine Regionalauswahl getroffen, wird der Wert für Deutsch-
land insgesamt ausgewiesen. Auf der untersten Ebene 3 kann eine der Kategorien 
Alter, Geschlecht, Wirtschaftszweig und Beruf einzeln ausgegeben werden. 
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Tabelle 11.2 
Beispiel einer Auswahl der Merkmalsebenen 

Bestand Beschäftigte (insgesamt) 
Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 

ausschließlich  
sozialversicherungspflichtig  

Beschäftigte 
 

sozialversicherungspflichtig  
Beschäftigte mit geringfügig  

entlohnter Nebenbeschäftigung 
 

ausschließlich geringfügig  
entlohnte Beschäftigte 

 

gesamt 

gesamt 
Geschlecht 

Alterskategorie 
Wirtschaftsabschnitt 
Berufshauptgruppe 

Ost/West 

gesamt 
Geschlecht 

Alterskategorie 
Wirtschaftsabschnitt 
Berufshauptgruppe 

Bundesländer 

gesamt 
Geschlecht 

Alterskategorie 
Wirtschaftsabschnitt 
Berufshauptgruppe 

Quelle: Eigene Darstellung 
 

Bei Übergängen wird in der Regel nach den Merkmalen des Vormonats ausgewählt, 
da häufig von Interesse ist, welche Teilgruppen ihre Beschäftigungsform oder ihren 
Arbeitsmarktstatus ändern. Daneben können Übergänge in ausgewählten Fällen 
auch danach unterschieden werden, in welche Wirtschaftszweige oder Berufe Per-
sonen im Folgemonat übergehen. 

Aus Tabelle 11.2 kann beispielsweise die Entwicklung der ausschließlich geringfü-
gig entlohnten Beschäftigten in einzelnen Wirtschaftsabschnitten nach Ost- und 
Westdeutschland getrennt analysiert werden. Die Wahl von mehreren Kategorien 
oder Kombinationen in Ebene 2 oder Ebene 3 ist aber nicht möglich. Beispielsweise 
kann nicht die Kombination aus Geschlecht und Wirtschaftsabschnitt ausgewählt 
werden. 

Bei den Übergängen können sowohl Übergänge innerhalb der Gesamtbeschäfti-
gung (Summe aus Zustand 1 und 2) als auch Übergänge zwischen den vier definier-
ten Zuständen betrachtet werden. Es kann also beispielsweise die Anzahl an Über-
gängen von ausschließlich geringfügiger Beschäftigung in sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung ausgewiesen werden. Dieser Übergang kann aber noch weiter 
nach Region (z. B. Ost-/Westdeutschland) und Geschlecht unterteilt werden (vgl. 
Tabelle 11.3). Tabelle 11.4 zeigt beispielhaft die Übergänge von beschäftigten Leis-
tungsbeziehern (Zustand 2) in reine Beschäftigung (Zustand 1) nach Alterskatego-
rien. 
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Tabelle 11.3 
Beispiel für einen Übergang innerhalb der Beschäftigung 

Übergänge innerhalb der Beschäftigung 
von nach 

Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 1 Ebene 2 

Ausschließlich 
geringfügig  
entlohnte  

Beschäftigte 

Ost/West Geschlecht 

Ausschließlich 
sozialversiche-
rungspflichtig 
Beschäftigte 

gesamt 

Quelle: Eigene Darstellung 
 

Tabelle 11.4 
Beispiel für einen Übergang zwischen zwei Zuständen 

Übergänge von Zustand 2 in Zustand 1 
von nach 

Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 1 Ebene 2 

Beschäftigte  
mit SGB-II-

Leistungsbezug 

Gesamt-
deutschland 

Alters- 
kategorien 

Beschäftigte  
ohne SGB-II-

Leistungsbezug 
gesamt 

Quelle: Eigene Darstellung 
 

Die Beispiele in Tabelle 11.3 und Tabelle 11.4 haben sich im Rahmen der Beschäf-
tigung bewegt. Übergänge zwischen Beschäftigung und Nichtbeschäftigung können 
aber ebenso betrachtet werden. Folgende Übergänge werden im Arbeitsmarktspie-
gel dargestellt (vgl. auch Pfeile in Abbildung 11.1): 

▪ Übergänge zwischen Zustand 1 und Zustand 3 
▪ Übergänge zwischen Zustand 1 und Zustand 4 
▪ Übergänge zwischen Zustand 2 und Zustand 3 

Beispielhaft kann wie in Tabelle 11.5 eine Auswahl getroffen werden, bei der der 
Wechsel von Beschäftigung mit SGB-II-Leistungsbezug (Zustand 2) in reinen 
SGB-II-Leistungsbezug (Zustand 3) nach Geschlecht betrachtet werden kann. 

Tabelle 11.5 
Beispiel für einen Übergang in Nicht-Beschäftigung 

Übergänge von Zustand 2 in Zustand 3 
von nach 

Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3 Ebene 1 Ebene 2 

Beschäftigte 
mit SGB-II-

Leistungsbezug 
Gesamt Geschlecht 

Nicht-Beschäftigte 
mit SGB-II-

Leistungsbezug 
gesamt 

Quelle: Eigene Darstellung 
 

Bestände, Zu-, Ab- und Übergänge können auch nach Spezialgruppen ausgewiesen 
werden. Beispielsweise kann man sich die Branchen mit Ausnahme vom Mindest-
lohn nach Ost- und Westdeutschland ausgeben lassen. 
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11.7 Hochrechnung und Darstellung der Zeitreihen 
Hochrechnung 
Am aktuellen Datenrand des Arbeitsmarktspiegels muss aufgrund von Meldeverzö-
gerungen eine Hochrechnung der vorläufigen Meldungen erfolgen. Meldeverzöge-
rungen entstehen dadurch, dass Meldungen über Beschäftigungsverhältnisse, Ar-
beitslosigkeit und Leistungsbezug der Bestands- und Bewegungszahlen erst mit 
einer gewissen Wartezeit als vollständig betrachtet werden können (vgl. Tabelle 
11.1). Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn für Beschäftigungsinformationen 
noch nicht die Wartezeit von sechs Monaten erreicht ist. 

Allgemein werden bei der Hochrechnung die unvollständigen Bestände (Zugänge, 
Abgänge, Übergänge) mithilfe eines Faktors korrigiert. Im Arbeitsmarktspiegel wird 
dieser Faktor mithilfe einer Regressionsschätzung ermittelt. Dabei werden Abwei-
chungen zwischen den vorläufigen und finalen Werten aus der Vergangenheit ver-
wendet um den aktuellen Faktor zu prognostizieren. Im Einzelnen gehen die Abwei-
chungen aus dem Vorjahr (12 Monate Verzögerung) und dem Jahr davor (24 Mona-
te Verzögerung) in die Schätzung mit ein. Am Ende wird dann der unvollständige 
Bestand mit dem geschätzten Faktor multipliziert.20 

Nicht alle Zeitreihen sind für die Hochrechnungen gleichermaßen geeignet. Dies 
liegt daran, dass für feingliedrigere Betrachtungen die Genauigkeit der Prognosen 
abnimmt. Grund ist, dass Zufallsschwankungen bei kleineren Aggregaten deutlich 
stärker ins Gewicht fallen. Aus diesem Grund wurde ein Qualitätskriterium definiert, 
das eine Einschätzung zur Abweichung von prognostizierten zu tatsächlichen Wer-
ten geben soll. Es ist unter dem Gesichtspunkt zu wählen, dass eine Hochrechnung 
nur dann sinnvoll ist, wenn der zu erwartende Fehler überschaubar bleibt. Der tole-
rierte Bereich darf hierbei aber auch nicht zu eng gefasst werden, da ein gewisser 
Fehlerbereich nicht vermeidbar ist.21 Zeitreihen, die das gewählte Qualitätskriterium 
nicht einhalten, werden im Arbeitsmarktspiegel nicht hochgerechnet. Die ausgewie-
senen Reihen enden dementsprechend schon früher. Werte, die in den Zeitreihen 
hochgerechnet werden, werden in den Darstellungen gestrichelt dargestellt. 

Saisonbereinigung 
Die Datenbasis des Arbeitsmarktspiegels wird mit saisonbereinigten Zeitreihen er-
gänzt, damit im Datentool sowohl der tatsächliche als auch der um saisonale Ein-
flüsse bereinigte Verlauf betrachtet werden kann. Hierbei wird das von der amerika-

                                                 
20  Nähere Informationen zur Hochrechnung finden sich im Dokument Datenanhang. 
21  Das Qualitätskriterium für die Hochrechnung wurde auf Basis der bisherigen Untersu-

chungen so gewählt, dass der Mittelwert der absoluten prozentualen Abweichungen (Me-
an Absolute Percentage Error – MAPE) der jeweiligen Datenreihe in der Vergangenheit 
nicht mehr als zwei % betragen durfte. 
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nischen Statistikbehörde U.S. Census Bureau entwickelte Verfahren X13-ARIMA 
genutzt.22 

Indexierung 
Neben der Saisonbereinigung ist die Indexierung einer Zeitreihe ein weiteres Mittel 
um Veränderungen besser darstellen zu können. Dies ist vor allem für den Vergleich 
mehrerer Gruppen von Vorteil, da hier absolute, unterschiedlich große Datenreihen 
anschaulich präsentiert werden können (vgl. Abbildung 7.2). Um dies zu ermögli-
chen, wird ein bestimmter Zeitpunkt in jeder Datenreihe auf den Basiswert 100 ge-
setzt. Alle anderen Werte einer Zeitreihe ergeben sich dann in prozentualer Relation 
zum jeweiligen Basiswert. Im Arbeitsmarktspiegel ist dies der 31.12.2013, ein Jahr 
vor Einführung des Mindestlohns. 

Geheimhaltung 
Für den Arbeitsmarktspiegel gilt der Grundsatz der statistischen Geheimhaltung. 
Daher ist bei der Darstellung sicherzustellen, dass weder eine direkte noch eine 
indirekte Offenlegung von Einzelangaben erfolgt. Mit einer indirekten Offenlegung ist 
gemeint, dass anonymisierte Werte durch Vergleich mit anderen ausgegebenen 
Werten aufgedeckt werden könnten. Die Anonymisierung geschieht im Rahmen des 
Arbeitsmarktspiegels insbesondere durch die Wahl einer ausreichend hohen Aggre-
gationsebene der Untergruppen. Diese wurde auf 20 Personen pro Auswahl festge-
legt. Für die Darstellung hat dies zur Folge, dass Zeitreihen zum Teil wegen zu ge-
ringer Fallzahl nicht oder nur teilweise ausgewiesen werden können. 
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A Anhang 

A1. Aggregationsebenen der Merkmalsgruppen 

 
Beschäftigungsform 

▪ ausschließlich sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 

▪ sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit geringfügig entlohnter Nebenbe-
schäftigung 

▪ ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte 

Altersgruppen 

▪ unter 18 Jahre 

▪ 18 bis unter 25 Jahre 

▪ 25 bis unter 50 Jahre 

▪ 50 bis unter 55 Jahre 

▪ über 55 Jahre 

Geschlecht 

▪ männlich 

▪ weiblich 

Regionalauswahl 

▪ Ost-/Westdeutschland 

▪ Bundesland 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Wirtschaftsabschnitt (vgl. Statistisches Bundesamt (2008)) 

A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
C Verarbeitendes Gewerbe 
D Energieversorgung 
E Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von 

Umweltverschmutzungen 
F Baugewerbe 
G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 
H Verkehr und Lagerei 
I Gastgewerbe 
J Information und Kommunikation 
K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 
L Grundstücks- und Wohnungswesen 
M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienst-

leistungen 
N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung 
P Erziehung und Unterricht 
Q Gesundheits- und Sozialwesen 
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 
S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 
T  Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung 

von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne 
ausgeprägten Schwerpunkt 

U Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 
 
Weiterführende Informationen:  
Statistisches Bundesamt (2008), Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008) mit Erläuterungen: 
https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/GueterWirtschaftklassifikationen/Content75/Klas
sifikationWZ08.html 
  

https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/GueterWirtschaftklassifikationen/Content75/KlassifikationWZ08.html
https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/GueterWirtschaftklassifikationen/Content75/KlassifikationWZ08.html
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Berufshauptgruppe (vgl. Statistik der BA (2013)) 

11 Land-, Tier- und Forstwirtschaftsberufe 
12 Gartenbauberufe und Floristik 
21 Rohstoffgewinnung und -aufbereitung, Glas- und Keramikherstellung 

und -verarbeitung 
22 Kunststoffherstellung und -verarbeitung, Holzbe- und -verarbeitung 
23 Papier- und Druckberufe, technische Mediengestaltung 
24 Metallerzeugung und -bearbeitung, Metallbauberufe 
25 Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe 
26 Mechatronik-, Energie- und Elektroberufe 
27 Technische Forschungs-, Entwicklungs-, Konstruktions- und Produktions-

steuerungsberufe 
28 Textil- und Lederberufe 
29 Lebensmittelherstellung und -verarbeitung 
31 Bauplanungs-, Architektur- und Vermessungsberufe 
32 Hoch- und Tiefbauberufe 
33 (Innen-)Ausbauberufe 
34 Gebäude- und versorgungstechnische Berufe 
41 Mathematik-, Biologie-, Chemie- und Physikberufe 
42 Geologie-, Geografie- und Umweltschutzberufe 
43 Informatik-, Informations- und Kommunikationstechnologieberufe 
51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) 
52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten 
53 Schutz-, Sicherheits- und Überwachungsberufe 
54 Reinigungsberufe 
61 Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe 
62 Verkaufsberufe 
63 Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe 
71 Berufe in Unternehmensführung und -organisation 
72 Berufe in Finanzdienstleistungen, Rechnungswesen und Steuerberatung 
73 Berufe in Recht und Verwaltung 
81 Medizinische Gesundheitsberufe 
82 Nichtmedizinische Gesundheits-, Körperpflege- und Wellnessberufe, Medi-

zintechnik 
83 Erziehung, soziale und hauswirtschaftliche Berufe, Theologie 
84 Lehrende und ausbildende Berufe 
91 Sprach-, literatur-, geistes-, gesellschafts- und wirtschaftswissenschaftliche 

Berufe 
92 Werbung, Marketing, kaufmännische und redaktionelle Medienberufe 
93 Produktdesign und kunsthandwerkliche Berufe, bildende Kunst, Musikin-

strumentenbau 
94 Darstellende und unterhaltende Berufe 
01 Angehörige der regulären Streitkräfte 
 
Weiterführende Informationen:  
Statistik der BA (2013), Klassifikation der Berufe 2010 – Systematisches Verzeichnis: 
http://statistik.arbeitsagentur.de/nn_10414/Statischer-Content/Grundlagen/Klassifikation-der-
Berufe/KldB2010/Systematik-Verzeichnisse/Systematik-Verzeichnisse.html  

http://statistik.arbeitsagentur.de/nn_10414/Statischer-Content/Grundlagen/Klassifikation-der-Berufe/KldB2010/Systematik-Verzeichnisse/Systematik-Verzeichnisse.html
http://statistik.arbeitsagentur.de/nn_10414/Statischer-Content/Grundlagen/Klassifikation-der-Berufe/KldB2010/Systematik-Verzeichnisse/Systematik-Verzeichnisse.html
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A2. Ausgewählte Branchen 

Branchen mit Ausnahmeregelungen beim Mindestlohn zum 01.01.2015 

Branche Zeitraum Mindestlohn in Euro 
West/Ost (ohne Berlin) 

Land- und Fortwirtschaft/Gartenbau 01.01.15 – 31.12.15 
ab 01.01.2016 

7,40 / 7,20 
8,00 / 7,90 

Friseurhandwerk 01.08.14 – 31.07.15 8,00 / 7,50 

Fleischwirtschaft 01.08.14 – 30.11.14 
01.12.14 – 01.10.15 

7,75 / 7,75 
8,00 / 8,00 

Arbeitnehmerüberlassung 
01.04.14 – 31.03.15 
01.04.15 – 31.05.16 

ab 01.06.2016 

8,50 / 7,86 
8,80 / 8,20 
9,00 / 8,50 

Textil- und Bekleidungsindustrie 01.01.15 – 01.01.16 
01.01.16 – 01.01.17 

8,50 / 7,50 
8,50 / 8,25 

 
Ausgewählte Niedriglohnbranchen 

▪ Herstellung von Back- und Teigwaren 

▪ Einzelhandel  

▪ Betrieb von Taxis 

▪ Beherbergung 

▪ Private Wach- und Sicherheitsdienste 

▪ Gastronomie 

▪ Call Center 

▪ Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 

▪ Kosmetiksalons 

▪ Private Haushalte und Haushaltspersonal 

Quelle: Eigene Darstellung 
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A3. Abgrenzung der Wirtschaftszweige der Branchen 

Branchen mit Ausnahmeregelungen beim Mindestlohn zum 01.01.2015 

Bezeichnung Wirtschaftszweigklassifikation 

Land- und Fortwirtschaft/Gartenbau 

Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene 
Tätigkeiten  
(Wirtschaftsabteilung 01) 
 
Forstwirtschaft und Holzeinschlag  
(Wirtschaftsabteilung 02) 
 
Garten- und Landschaftsbau sowie Erbringung 
von sonstigen gärtnerischen Dienstleistungen  
(Wirtschaftsgruppe 813) 

Friseurhandwerk Frisörsalons  
(Wirtschaftsunterklasse 96021) 

Fleischwirtschaft 

Schlachten (ohne Schlachten von Geflügel)  
(Wirtschaftsunterklasse 10110) 
 
Schlachten von Geflügel  
(Wirtschaftsunterklasse 10120) 
 
Fleischverarbeitung  
(Wirtschaftsunterklasse 10130) 

Arbeitnehmerüberlassung 

Befristete Überlassung von Arbeitskräften  
(Wirtschaftsunterklasse 78200) 
 
Sonstige Überlassung von Arbeitskräften  
(Wirtschaftsunterklasse 78300) 

Textil- und Bekleidungsindustrie 

Herstellung von Textilien  
(Wirtschaftsabteilung 13) 
 
Herstellung von Bekleidung  
(Wirtschaftsabteilung 14) 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Ausgewählte Niedriglohnbranchen 

Bezeichnung Wirtschaftszweigklassifikation 

Herstellung von Back- und Teigwaren Herstellung von Back- und Teigwaren  
(Wirtschaftsgruppe 107) 

Einzelhandel  Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) 
(Wirtschaftsabteilung 47) 

Betrieb von Taxis Betrieb von Taxis  
(Wirtschaftsunterklasse 49320) 

Beherbergung Beherbergung  
(Wirtschaftsabteilung 55) 

Private Wach- und Sicherheitsdienste Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien 
(Wirtschaftsabteilung 80) 

Gastronomie Gastronomie  
(Wirtschaftsabteilung 56) 

Call Center Call Center  
(Wirtschaftsgruppe 822) 

Spiel-, Wett- und Lotteriewesen Spiel-, Wett- und Lotteriewesen  
(Wirtschaftsabteilung 92) 

Kosmetiksalons Kosmetiksalons  
(Wirtschaftsunterklasse 96022) 

Private Haushalte und Haushaltspersonal Private Haushalte mit Hauspersonal  
(Wirtschaftsabteilung 97) 

Quelle: Eigene Darstellung 
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